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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen,

I. zu berichten,

	 1.	 	wie	 sich	 der	 Angriff	 sich	 selbst	 so	 bezeichnender	 „antifaschistischer“	
Straftäterinnen	und	Straftäter	(von	deren	Täterschaft	nach	der	Veröffent-
lichung	 eines	 eindeutigen	 „BekennerInnenschreibens“	 samt	 Videoauf-
nahme	der	Tat	auf	„de.indymedia.org“	auszugehen	ist)	auf	das	Haus	von	
Dr.	Dirk	Spaniel	MdB	in	der	Nacht	vom	30./31.	August	2022	in	Stuttgart	
nach	den	vorliegenden	Erkenntnissen	abgespielt	hat	sowie	welche	einzel-
nen	Straftaten	in	welcher	konkreten	Ausprägung	dabei	registriert	wurden;

	 2.	 	welche	 Hinweise	 sie	 seit	 dem	 16.	 Mai	 2020	 –	 dem	 Tag	 des	 Überfalls	
linksextremistischer	 Gewalttäter	 auf	 dem	 Cannstatter	Wasen	 am	 Rande	
einer	 genehmigten	 „Querdenken“-Demonstration	 gegen	 Coronamaßnah-
men	 der	 Landesregierung,	 als	 drei	Mitglieder	 des	 Zentrum	Automobil“	
aus	 einer	Gruppe	 von	 30	 bis	 40	Angreifern	 heraus	malträtiert	 und	 zum	
Teil	lebensgefährlich	verletzt	wurden	–	auf	angekündigte	Straftaten	hatte	
bzw.	welche	 stattgefundenen	Straftaten	 (unter	 tabellarischer	Aufstellung	
analog	 zu	 ihrer	 Antwort	 auf	 Drucksache	 17/224)	 sie	 seit	 dem	 16.	Mai	
2020	registriert	hat,	die	von	den	mutmaßlichen	Täterinnen	und	Tätern	in	
Bekennerdokumenten	 jedweder	 Form	 als	 „Solidaritätsaktionen“	 für	 die	
rechtskräftig	 verurteilten	 Wasen-Straftäter	 und	 Linksextremisten	 „Dy“	
(D.	A.)	und	„Jo“	(J.	P.)	kenntlich	gemacht	wurden;

Antrag
des Abg. Emil Sänze u. a. AfD

und

Stellungnahme
des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung
und Kommunen

Mutmaßlich linksextremistischer Angriff auf das Haus des Bun-
destagsabgeordneten Dr. Dirk Spaniel – als „Solidaritätsak-
tion“ für die Wasen-Gewalttäter „Dy“ und „Jo“ deklariert
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	 3.	 	ob	 im	 Rahmen	 der	 Ermittlungen	 bzw.	 des	 Prozesses	 –	 vgl.	 Ziffer	 2	 –	
gegen	die	 inzwischen	 rechtskräftig	verurteilten	 linksextremistischen	Ge-
walttäter	D.	A.	und	J.	P.	und	möglicherweise	deren	mutmaßliche	Hinter-
frauen	 und	Hintermänner	 Verbindungen	 oder	 Bezüge	 (z.	 B.	 personelle,	
organisatorische,	finanzielle)	dieser	Täter	zu	rechtmäßigen	Einrichtungen	
linker	politischer	Orientierung	(z.	B.	Mitgliedschaft	oder	Tätigkeit	für	Ge-
werkschaften,	 Parteien,	Medien,	 Stiftungen,	 deren	Neben-	 und	Tochter-
organisationen,	deren	Internetauftritte	oder	-foren,	soziokulturelle	Zentren	
wie	dem	„Linke(n)	Zentrum	Lilo	Hermann“	etc.)	festgestellt	wurden,	und	
falls	ja,	welche;

	 4.	 	welche	Definition	 des	 Begriffs	 „Terrorismus“	 sie	 in	 ihren	Bewertungen	
und	 Handlungen	 anwendet	 sowie	 in	 welcher	 Weise	 sich	 aus	 welchen	
Gründen	 die	 für	 sie	 selbst	 und	 die	 Landesbehörden	 als	maßgebend	 ge-
wählte	Terrorismusdefinition	gegebenenfalls	von	der	 in	Resolution	1566	
des	UN-Sicherheitsrates	 vom	8.	Oktober	 2004	 (deren	Artikel	 3)	 formu-
lierten	Terrorismusdefinition	dergestalt	unterscheidet,	dass	der	mit	spezi-
fischer	 Symbolik	 auftretende	 Personenverbund	 „Antifa“	 –	 unter	 dessen	
Sammel-Eigenbezeichnung	 schwere	 Gewaltverbrechen,	 die	 offen	 die	
Schädigung	und	Einschüchterung	politisch	Andersdenkender	zur	Zielset-
zung	haben,	verübt,	gebilligt	und	propagiert	wurden	und	werden	–	nicht	
als	terroristische	Organisation	bewertet	und	behandelt	wird;

	 5.	 	welche	 Faktoren	 sie	 selbst	 –	 vor	 dem	 Hintergrund	 ihrer	 nach	 eigenem	
Bekunden	 sehr	 aktiven	Bemühungen,	 z.	B.	 rechtextremistische	 Internet-
Inhalte	sowie	das,	was	sie	als	„Hasssprache“	oder	als	die	Propaganda	für	
Regierungen	bestimmter	ausländischer	Staaten	bezeichnet,	aus	dem	Inter-
net	 zu	 entfernen	 und	 strafrechtlich	 zu	 ahnden	 –	 seit	 dem	 1.	 Januar	
2016	und	bis	heute	gehindert	haben,	die	Veröffentlichung	von	Inhalten	
auf	 einschlägigen	 Internetseiten	 (wie	 z.	B.	„freiheit.fuer-jo.org“ und 
„de.indymedia.org“),	die	linksextremistische	Straftaten	und	Gewalt	taten	
systematisch	 mit	 „weltanschaulichen“	 oder	 „gesellschaftspolitischen“	
Texten	billigen,	zu	rechtfertigen	versuchen	bzw.	aktiv	verherrlichen	und	
dabei	Menschenverachtung	 gegen	 politisch	 Andersdenkende	 über	 Jahre	
hinweg	 propagieren,	 zu	 unterbinden	 bzw.	 sich	 auf	Bundesebene	 erfolg-
reich	 für	die	Unterbindung	der	Verbreitung	solcher	menschenverachten-
der	Inhalte	und	die	Schließung	der	entsprechenden	Seiten	einzusetzen;

	 6.	 	ob	und	in	welchem	Maße	ihr	im	sogenannten	„Antifa“-Milieu	Aktivitäten	
im	weiteren	Sinne	paramilitärischer	Schulung	(z.	B.	verschlüsselte	Kom-
munikation,	 Orientierungs-	 und	 Geländeübungen,	 Kampfsporttraining,	
Nachrichtensammlung,	Überwachung,	Disziplintraining)	 seit	 dem	 1.	 Ja-
nuar	2016	und	bis	heute	bekannt	geworden	sind	sowie	wer	(Personen	oder	
welche	legale	Organisation)	derartige	sowie	jedwede	andere	einschlägige	
„Antifa“-Aktivitäten	organisiert	und	finanziert;

	 7.	 	ob	und	gegebenenfalls	welche	Erkenntnisse	 ihr	 seit	dem	1.	 Januar	2016	
und	bis	heute	vorliegen,	dass	legale	Organisationen	(z.	B.	Gewerkschaften,	
Parteien,	Medien,	 Stiftungen,	 deren	 Neben-	 und	 Tochterorganisationen,	
deren	 Internetauftritte	 oder	 -foren,	 soziokulturelle	 Zentren)	 oder	 deren	
einzelne	 leitende	 Mitglieder	 „Antifa“-Aktivitäten	 –	 insbesondere	 mit	
Straftaten	 verbundene	 –	 personell,	 logistisch,	 organisatorisch,	 finanziell	
oder	gar	im	Sinne	von	Handlungsvorgaben	oder	Wünschen	nach	Ausfüh-
rung	bestimmter	„Aktionen“	(sozusagen	„Bestellungen“	von	„Aktionen“)	
unterstützt	haben;

	 8.	 	welche	Straftaten	(unter	tabellarischer	Aufstellung	nach	Straftat,	Ort	und	
Datum)	von	welchen	Tätern	und	gegen	welche	Personen	oder	Einrichtun-
gen	seit	dem	1.	Januar	2016	und	bis	heute	in	Baden-Württemberg	in	dem	
„Aktionsfeld“	 bzw.	 Tatkontext	 „Antifaschismus“	 verübt	 und	 behördlich	
erhoben	wurden;
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	 	 9.	 	welche	wirksamen	Maßnahmen	sie	 angesichts	der	mit	 einiger	Regelmä-
ßigkeit	stattfindenden	linksextremistischen	Angriffe	auf	das	Eigentum	so-
gar	von	gewählten	Volksvertretern	seit	dem	1.	Januar	2016	und	bis	heute	
zur	Bekämpfung	linksextremistischen	Gedankenguts	sowie	zur	effektive-
ren	Strafverfolgung	bei	linksextremistischen	Straftaten	ergriffen	hat	bzw.	
kurzfristig	zu	ergreifen	plant,	welche	über	die	vielfach	von	ihr	formulier-
ten,	bereits	bekannten	Bekenntnisse	und	Aufzählungen	sowie	die	tatsäch-
lich	 erfolgten	 Objektdurchsuchungen	 und	 Festnahmen	 (zuletzt	 in	 ihren	
Antworten	auf	Drucksachen	17/84,	16/8262,	16/8649,	16/8964,	16/9901	
erwähnt)	hinausgehen	und	einen	qualitativen	Fortschritt	erwarten	lassen,	
der	 eine	 wirksame	 Abschreckung	 der	 Täterinnen	 und	 Täter	 sowie	 von	
Gewaltdrohungen	 und	 Vermögensschäden	 unbehinderte	 Ausübung	 des	
Wahlmandats	sicherstellt;

	 10.	 	wie	 sie	die	Wirkung	 (oder	deren	Fehlen)	bzw.	den	Beitrag	 (oder	Nicht-
Beitrag)	 von	 gezielt	 herabsetzenden	 Aussagen	 von	 Staatsorganen	 über	
gewählte	Abgeordnete,	Mitglieder,	Wähler	und	Freunde	der	Partei	Alter-
native	für	Deutschland	(z.	B.	Innenminister	Strobl	am	9.	März	2022	auf	
der	Homepage	des	 Innenministeriums:	 „[…]	Die	AfD	sind	Brandstifter,	
sie	 zündeln	 und	 rütteln	 an	 unseren	 gesellschaftlichen	 Grundfesten	 und	
Werten.	 Ich	war	 immer	überzeugt	 […]	meine	alte	Position:	Die	AfD	 ist	
eine	Schande	mit	Parteistatut.“;	ferner	Ministerpräsident	Kretschmann	auf	
„dpa“	„zeit.de“,	„faz.net“,	„welt.de“	sowie	weiteren	Medien	am	24.	Mai	
2022	mit	der	sinngemäßen	Aussage	zitiert,	(auch)	er	würde	einen	Gefäng-
nisaufenthalt	 einer	AfD-Mitgliedschaft	 vorziehen:	 „Er	 sei	 aber	 heilfroh,	
dass	 sich	 diese	 Frage	 nicht	 wirklich	 stelle.“)	 auf	 das	 Zustandekommen	
eines	 gesellschaftlich-medial-politischen	 Klimas	 bewertet,	 in	 welchem	
Linksextremisten,	die	sich	„Antifa“	nennen	und	die	augenscheinlich	kei-
ne	Strafverfolgung	ernstlich	fürchten,	gewählte	Abgeordnete,	Mitglieder,	
mutmaßliche	Wähler	oder	Freunde	dieser	Partei	inzwischen	regelmäßig	in	
ihrem	Eigentum	und	ihrer	Gesundheit	physisch	angreifen	und	dabei	(ana-
lysiert	 man	 deren	 eigenes	 Bekenntnisschreiben)	 keinerlei	 Skrupel	 oder	
Zweifel	hinsichtlich	der	Verwerflichkeit	ihres	Handelns	zeigen;

II. die Landesregierung zu ersuchen, 
	 die	Würde	des	Rechtsstaates	wiederherzustellen,

	 1.	 	indem	 ihre	Mitglieder	 –	 insbesondere	 Innenminister	 Strobl	 –	 sich	 jegli-
cher	Äußerungen	aus	dem	Amte	heraus	enthalten,	welche	darauf	abzielen,	
die	Mitglieder	der	legitimen,	demokratisch	gewählten	Opposition	als	ver-
meintlich	staatsgefährlich	bzw.	als	außerhalb	des	zivilisierten	Wertekon-
sens	(Zitate:	„Brandstifter“,	„Schande	mit	Parteistatut“,	„zündeln	und	rüt-
teln	an	unseren	gesellschaftlichen	Grundfesten	und	Werten“	etc.)	stehend	
darstellen	 und	 diese	Opposition,	 insbesondere	 die	 Partei	Alternative	 für	
Deutschland	sowie	weitere	regierungskritische	gesellschaftliche	Gruppen	
dergestalt	gesellschaftlich	delegitimieren	und	stigmatisieren	zu	wollen;

	 2.	 	sich	in	aller	Form	für	die	oben	genannten	Äußerungen	ihres	Innenminis-
ters	öffentlich	zu	entschuldigen;

	 3.	 	sich	 in	 ihren	Äußerungen	 über	 die	Bürger	 unseres	 Landes	 eines	Gesin-
nungsstandpunkts	 völlig	 zu	 enthalten	 und	 stattdessen	 zu	 der	 uneinge-
schränkten	Herrschaft	 des	Rechts	 zurückzukehren,	 die	 ihren	Standpunkt	
gegenüber	 den	 Bürgern	 unseres	 Landes	 ausschließlich	 unter	 dem	 Ge-
sichtspunkt	 definiert,	 ob	 diese	 Bürger	 die	 in	 demokratischen	 Verfahren	
beschlossenen	Gesetze	des	Landes	achten	oder	nicht;

	 4.	 	die	 pauschale	Diffamierung	Andersdenkender	 sowie	 eine	 Instrumentali-
sierung	 des	 Inlandsgeheimdienstes	 zur	Repression	 und	Einschüchterung	
gesetzestreuer	Andersdenkender	zu	unterlassen	und	so	auf	ein	Klima	ehr-
lichen	gesellschaftlichen	Dialogs	und	konstruktiver	Lösung	gesellschaft-
licher	Krisen	im	Miteinander	aller	Bürger	hinzuwirken;
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	 5.	 	sich	 öffentlich,	 glaubhaft	 und	 unmissverständlich	 von	 den	 Gewalttaten	
linker	 Extremisten	 und	 jedweden	Unternehmungen	 gegen	 die	 demokra-
tische	Verfassung	unseres	Landes	zu	distanzieren,	 auch	wenn	die	Opfer	
die	Meinung	der	Landesregierung	nicht	teilen,	sodass	künftig	kein	gesell-
schaftliches	Klima	weiterhin	bestehen	kann,	 in	welchem	bestimmte	For-
men	links-politisch	motivierter	Gewalt	von	den	Täterinnen	und	Tätern	als	
„stillschweigend	gesellschaftlich	und	politisch	geduldet“	(im	Sinne	eines	
„Kavaliersdelikts“)	 verstanden	werden	 können	 und	 diese	Gewalttäterin-
nen	und	-täter	sich	nicht	als	angebliche	Verteidigerinnen	und	Verteidiger	
akzeptierter	 gesellschaftlicher	Werte	 gerieren	 können.	 Letzteres	 scheint	
derzeit	der	Fall,	 sofern	die	„Antifa“	eben	bevorzugt	diejenigen	Gruppen	
angreift,	die	zuvor	implizit	von	führenden	Staatspersonen	als	vermeintlich	
„außerhalb	des	Konsens	der	Gesellschaft	stehend“	(vgl.	die	oben	zitierten	
Aussagen	von	Innenminister	Strobl)	öffentlich	als	Feindgruppen	markiert	
worden	sind,	somit	als	mindere	Qualität	von	Bürger	und	Mensch	darge-
stellt	werden	 und	 die	mutmaßlich	 zu	 exakt	 diesem	Zweck	demonstrativ	
mit	geheimdienstlicher	Beobachtung	überzogen	worden	sind;

	 6.	 	generell	sich	auch	gegenüber	den	Mitgliedern	der	parlamentarischen	Op-
position	eines	Tones	zu	befleißigen,	der	den	Einrichtungen	eines	mittel-
europäischen	Kulturstaates	keine	Schande	macht;

III. die Landesregierung zu ersuchen,
	 	den	„Antifa“-Komplex	und	dessen	Hintergrund	überzeugend	aufzuklären	und	

Gewalttäter	abzuschrecken	sowie	die	Ausbreitung	 linksextremistischer	 Ideo-
logie	mit	folgenden	Maßnahmen	einzudämmen:

	 1.	 	glaubhaft	und	entschlossen	die	Organisationsstruktur	und	die	Finanzquel-
len	gewaltbereiter	„Antifa“-Strukturen	aufzuklären;

	 2.	 	insbesondere	aufzuklären,	wo	öffentliche	 (Förder)Mittel	und	Zuwendun-
gen	für	„Antifa“-Zwecke	umgeleitet	und	zweckentfremdet	werden;

	 3.	 	analog	–	aufzuklären,	ob	Stiftungen,	Parteien	oder	Gewerkschaften	an	der	
Finanzierung	 von	 „Antifa“-Aktivitäten	 beteiligt	 sind,	 die	 Straftaten	 und	
insbesondere	Gewalttaten	vorsehen	und	ausführen;

	 4.	 	analog	–	aufzuklären,	ob	es	Auftraggeber	(„Hinterfrauen,	Hintermänner“	
–	 Privatpersonen	 oder	 Organisationen)	 gibt,	 welche	 die	 Aktivitäten	 der	
„Antifa“-Straftäter	 steuern	und/oder	 ihnen	Ziele	zuweisen	und	sie	 logis-
tisch	und/oder	finanziell	unterstützen;

	 5.	 	die	Finanzierung	nachweislich	gewaltbereiter	Strukturen,	aus	denen	Straf-
taten	und	Straftäter	hervorgehen,	unter	Strafe	zu	stellen	bzw.	bereits	be-
stehende	Bestimmungen	entschlossen	anzuwenden;

	 6.	 	die	Aussagen	der	Resolution	1566	des	UN-Sicherheitsrats	vom	8.	Oktober	
2004	(Artikel	3)	als	relevant	zur	Kenntnis	zu	nehmen	und	sich	auf	Bun-
desebene	und	auf	EU-Ebene	aktiv	dafür	einzusetzen,	dass	die	als	„Antifa“	
bekannten	 und	 sich	 selbst	 so	 bezeichnenden	 Personenverbünde,	 die	mit	
Gewalteinsatz	gegen	Personen	und	Sachen	die	Abschaffung	der	demokra-
tisch-repräsentativen	Verfassungsbaus	betreiben,	zu	terroristischen	Orga-
nisationen	erklärt	werden;

	 7.	 	entsprechend	auf	Bundes-	und	EU-Ebene	darauf	hinzuwirken,	dass	die	Fi-
nanzierung	von	„Antifa“-Aktivitäten	als	Terrorfinanzierung	bewertet	und	
behandelt	wird;
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	 	 8.	 	in	 Schulen	 und	 anderen	 öffentlichen	Bildungseinrichtungen	 die	 Präven-
tion	gegen	jedwede	Art	von	politischem	oder	religiösem	Extremismus	mit	
gebotener	 Intensität	 zu	 betreiben	 und	 dabei	 insbesondere	 die	 Zahl	 und	
Schwere	der	Gewalttaten	zu	berücksichtigen	und	den	Mitteleinsatz	nach	
dem	 Bild	 zu	 bemessen,	 das	 die	 jeweilige	 Art	 von	 Extremismus	 in	 der	
Polizeilichen	Kriminalstatistik	zeichnet;

	 	 9.	 	in	Schulen	und	anderen	Bildungseinrichtungen	junge	Menschen	auf	eine	
konstruktive,	 bürgerliche	 Perspektive	 in	 einer	 Leistungsgesellschaft	 im	
demokratischen	Rechtsstaat	hin	zu	ermutigen	und	alles	zu	tun,	um	ihnen	
eine	 bürgerliche,	 gesicherte,	 letztendlich	 Sinn	 stiftende	 Existenz	 zu	 er-
möglichen	–	Leistung,	Zielerreichung	und	deren	Anerkennung	wirken	ra-
dikaler	Orientierung	entgegen;

	 10.	 	in	 Schulen	 und	 öffentlichen	 Bildungseinrichtungen	 die	 Folgen	 aufzu-
zeigen,	 die	 anarchistisch-kommunistische	 Gesellschaftsexperimente	 (im	
weiteren	Sinne:	 jedwede	Form	doktrinärer	 ideologischer	 „Weltverbesse-
rung“)	für	die	betroffenen	Gemeinwesen	zeitigten;

	 11.	 	gewaltbereite	Subkulturen	aufzubrechen,	aktiv	Aussteigerprogramme	für	
junge	Linksextremisten	aufzulegen	und	ihnen	Perspektiven	für	eine	kons-
truktive	 Reintegration	 in	 einen	 konstruktiven	 gesellschaftlichen	 Zusam-
menhang	anzubieten.

6.9.2022

Sänze,	Gögel,	Steyer,	Goßner,	Stein	AfD

Beg r ü n d u n g

In	 Baden-Württemberg	 werden	 gewählte	 Volksvertreter	 der	 Opposition,	 Land-
tagsabgeordnete	und	Bundestagsabgeordnete	regelmäßig	von	Linksextremisten	in	
ihrem	Eigentum	angegriffen,	ohne	dass	die	Landesregierung	in	mittlerweile	über	
sechs	Jahren	seit	Einzug	der	AfD	in	den	Landtag	sich	in	der	Lage	gezeigt	hätte,	
die	Täterinnen	und	Täter	von	solchen	Straftaten	wirksam	abzuschrecken	und	sol-
che	Angriffe	zu	unterbinden.	Dennoch	wird	–	so	z.	B.	in	der	Landtagssitzung	vom	
8.	Januar	2021	(siehe	Plenarprotokoll	16/139,	Seite	8650)	–	teils	die	Existenz	ei-
ner	„Antifa“	als	reale	Organisation	noch	immer	implizit	(Zuruf:	„Wer	ist	denn	die	
Antifa?“,	„Ja,	wer	 ist	die	Antifa?“)	bestritten,	Warnungen	ins	Lächerliche	gezo-
gen,	und	das	Konzept	„Antifa“	(wie	einst	die	Mafia	in	Deutschland)	implizit	als	
eine	reine	„Idee“	oder	gar	als	ein	nicht	durch	Fakten	gestütztes	Hirngespinst	dar-
gestellt.	So	kam	die	Landtagsmehrheit	(am	8.	Januar	2021)	dem	Wunsch	des	Ab-
geordneten	Dr.	Fiechtner	nicht	nach,	 sie	möge	sich	von	gewalttätigen	„Antifa“-
Aktionen	 klar	 distanzieren,	 obwohl	 dies	 nach	 Ansicht	 der	 Antragsteller	 inzwi-
schen	dringend	geboten	wäre.	Dieser	Wunsch	des	Dr.	Fiechtner	wurde	vor	dem	
Hintergrund	monatelanger	anarchistischer	Unruhen	in	den	US-Städten	(z.	B.	Port-
land,	Oregon	sowie	die	„Capitol	Hill	Autonomous	Zone	[CHAZ]“	in	Seattle)	ge-
äußert.	Der	US-Journalist	Andy	Ngo	hatte	am	4.	August	2020	dem	US-Kongress	
in	einer	Anhörung	über	die	Organisationsstruktur	der	US-„Antifa“	berichtet	und	
war	 der	 Frage	 nach	 deren	 Finanzierung	 nachgegangen.	 Diese	 Strukturen	 sind	
folglich	keine	bloße	„Idee“	oder	„Verschwörungstheorie“,	sondern	 terrorisierten	
massiv	Andersdenkende	und	widersetzten	sich	staatlichen	Ordnungskräften.	Auch	
auf	Baden-Württemberg	 trifft	 diese	Aussage	 zu.	Die	Gewalt	 gegen	Andersden-
kende	 ist	 erschreckend	 gewöhnlich	 geworden,	 und	 glaubhafte	 Distanzierungen	
und	Verurteilungen	sind	Mangelware.
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Sechs	Jahre	solcher	Angriffe	in	Baden-Württemberg	bedingen	notwendig	die	Fra-
ge	 nach	 dem	Grad	 der	 Ernsthaftigkeit	 und	 Authentizität	 der	 Bekenntnisse	 und	
Handlungen	 der	 Landesregierung,	 den	 Kampf	 gegen	 den	 Linksextremismus	 zu	
führen	 und	 so	 politisch	 Andersdenkenden	 und	 auch	 regierungskritischen	Men-
schen	ein	Leben	in	Sicherheit	und	Meinungsfreiheit	zu	gewährleisten.	Die	links-
extremistischen	Angriffe	gegen	gesetzestreue	Andersdenkende	und	sogar	auf	ge-
wählte	 Volksvertreter	 finden	 nach	 Ansicht	 der	 Antragsteller	 in	 einem	 ideellen	
Klima	des	„laissez	 faire“	und	der	Nachsicht	statt,	welches	von	privaten	und	öf-
fentlich-rechtlichen	Leitmedien	getragen	und	nach	Ansicht	der	Antragsteller	von	
der	Landesregierung	aktiv	toleriert,	wo	nicht	gar	mit	ihren	abfälligen	Äußerungen	
über	Andersdenkende	 gefördert	wird.	 Sogenannte	 „Rechte“	 anzugreifen	 gilt	 als	
„nicht	so	schlimm“,	egal,	ob	es	sich	um	Organisationen	handelt,	die	das	Grund-
gesetz	 bejahen	 oder	 es	 ablehnen	 –	 die	 unbequeme	Gesinnung	 gilt	 als	 de	 facto	
„vogelfrei“.	 Es	 ist	 in	 Baden-Württemberg	 inzwischen	 zu	 beobachten,	 dass	 die	
Homepage	von	Bündnis	’90/Die	GRÜNEN	Verweise	zur	Landesregierung	(dem	
Staatsministerium)	in	identischem	Corporate	Design	anbietet,	wie	sie	es	mit	ihren	
Parteieinrichtungen	tut	–	so,	als	handle	es	sich	bei	der	Landesregierung	um	eine	
reguläre	Parteistruktur.	Die	Trennung	von	Parteisphäre	und	staatlicher	Institution	
wird	hier	nach	Ansicht	der	Antragsteller	nicht	mehr	vollzogen.	Dies	 ist	auch	 in	
anderen	Kontexten	absolut	nicht	mehr	der	Fall.

So	veröffentlichte	Innenminister	Strobl	am	9.	März	2022	auf	der	Homepage	des	
Innenministeriums	folgende	Pressemitteilung:	„Innenminister	Thomas	Strobl	zur	
Entscheidung	des	VG	Köln:	Die	AfD	hat	 seit	 Jahren	versucht	unter	dem	Deck-
mantel	der	Bürgerlichkeit	daherzukommen.	Mit	dem	Urteil	des	Verwaltungsge-
richts	Köln	ist	dieses	Bild	jetzt	jäh	in	sich	zusammengebrochen.	Das	Urteil	bringt	
das	wahre	Gesicht	 der	AfD	 schonungslos	 zu	Tage	 und	bestätigt:	Die	AfD	 sind	
Brandstifter,	 sie	 zündeln	 und	 rütteln	 an	 unseren	 gesellschaftlichen	Grundfesten	
und	Werten.	Ich	war	immer	überzeugt:	Der	Verfassungsschutz	muss	ein	scharfes	
Auge	auf	die	AfD	insgesamt	und	auf	einzelne	Personen	aus	der	AfD	haben.	Wenn	
die	 Voraussetzungen	 für	 eine	 Beobachtung	 vorliegen,	 muss	 schnell	 gehandelt	
werden.	Das	Gericht	hat	hierfür	 jetzt	 triftige	Anhaltspunkte	und	bestätigt	damit	
meine	alte	Position:	Die	AfD	ist	eine	Schande	mit	Parteistatut.“	Zunächst	einmal	
ist	bemerkenswert,	dass	die	Exekutive	die	Bewertungen	der	Justiz	glaubt,	billigen	
oder	ablehnen	zu	müssen.	Nach	Ansicht	der	Antragsteller	handelt	es	sich	bei	die-
ser	Äußerung	von	Herrn	Strobl	um	einen	absoluten	Tiefpunkt	baden-württember-
gischer	Exekutivpraxis,	wie	er	seit	der	Amtszeit	Filbinger	nicht	mehr	vorgekom-
men	 ist.	 Es	 scheint	 den	Antragstellern	 in	 einem	mitteleuropäischen	Kulturstaat	
und	Rechtsstaat	auch	ungewöhnlich,	dass	Meinungsverschiedenheiten	der	Regie-
rung	mit	den	gewählten	Volksvertretern	über	geheimdienstliche	Aktivität	ausge-
tragen	werden.	Die	vom	Volk	gewählten	Oppositionsvertreter,	 auch	 implizit	 im	
Landtag,	werden	von	einem	Minister	aus	dem	Amt	heraus	in	aggressivster	Manier	
als	„Schande	mit	Parteistatut“	diffamiert	und	pauschal	als	vermeintlich	außerhalb	
der	legitimen	Gesellschaft	stehend	dargestellt,	der	selbst	in	seinen	Ambitionen	um	
einen	Landtagssitz	(Landtagswahl	2021)	klar	gescheitert	ist	und	von	den	Bürgern	
des	Landes	nicht	in	die	Volksvertretung	gewählt	wurde.	Die	gewählte	Opposition	
wird	geheimdienstlich	beobachtet	–	ein	Verhalten,	das	politische	Probleme	nicht	
politisch	 lösen	 will	 und	 das	 in	 jedem	 europäischen	 Kulturstaat	 mit	 Ausnahme	
Deutschlands	 zu	 Recht	 als	 ungewöhnlich	 gilt.	 Es	 offenbart	 sich	 hier	 ein	 regie-
rungsamtliches	Selbstverständnis,	die	Wahlentscheidung	der	Bürger	per	se	relati-
vieren	zu	wollen	und	eine	 letztendliche	politische	Kontrolle	ausüben	zu	wollen,	
ob	in	unserer	Demokratie	der	Bürgerwille	denn	legitim	sei.	Auch	hier	findet	kei-
nerlei	erkennbare	Unterscheidung	zwischen	gröbster	Parteipolemik	und	dem	öf-
fentlichen	Amt,	das	gegen	alle	Bürger	Gerechtigkeit	zu	üben	hat,	mehr	statt	–	es	
werden	Schimpfworte	benutzt	wie	im	Bierzelt.	Eine	solche	Unterscheidung	zwi-
schen	Parteiinteresse	und	Staat,	die	den	Rechtsstaat	ausmacht,	erscheint	nach	dem	
Eindruck	 der	Antragsteller	 als	 von	 dieser	 Landesregierung	 nicht	mehr	 gewollt.	
Anstelle	der	politischen	Debatte	ist	die	Drohung	mit	dem	Geheimdienst	getreten	
–	eine	absolut	unwürdige	Praxis.	Und	wo	dies	stattfindet,	muss	auch	nach	Rolle	
und	Hintergrund	 politischer	Gewalttäter	 gefragt	werden,	 die	 den	Druck	 auf	 die	
Opposition	 verstärken	 und	 im	 derzeitigen	 politischen	 Klima	 davon	 ausgehen	
	können,	dass	 ihren	Aktivitäten	keine	ernsthaften	Hindernisse	in	den	Weg	gelegt	
werden.
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Nach	Ansicht	der	Antragsteller	wurde	mit	Minister	Strobls	Äußerung	die	Tür	vom	
Rechtsstaat	zum	Gesinnungsstaat	aufgestoßen:	Mit	dem	diffamierenden	verbalen	
Angriff	 aus	 dem	 Amt	 heraus	 wird	 die	 Gewaltenteilung	 prinzipiell	 negiert	 und	
das	Vertrauen	 (es	 gibt	 in	 Herrn	 Strobls	 Verständnis	 also	 gesetzestreue	 Bürger,	
die	 die	 Regierung	 als	 „Schande“	 ansieht?)	 in	 eine	 Landesregierung,	 die	 verbal	
angibt,	jede	Form	von	Extremismus	entschlossen	zu	bekämpfen,	aufs	Schwerste	
beschädigt.	Damit	–	so	folgern	die	Antragsteller	–	wird	jedem	potenziellen	Geset-
zesbrecher	implizit	ein	Kontext	signalisiert,	in	dem	Gesundheit	und	Eigentum	der	
Oppositionsvertreter	 als	 „vogelfrei“	 aufgefasst	werden	 können,	 da	 es	 sich	 nach	
Darstellung	des	stellvertretenden	Ministerpräsidenten	schließlich	nicht	um	sittlich	
vollwertige	 und	möglicherweise	 eben	 auch	 bereits	 um	 nicht	mehr	 um	 rechtlich	
vollwertige	 Bürger	 und	Mitglieder	 der	Gesellschaft	 handle,	 sondern	 nach	Aus-
kunft	des	stellvertretenden	Ministerpräsidenten	in	dessen	amtlicher	Verlautbarung	
angeblich	um	eine	„Schande	mit	Parteistatut“	–	also	eine	sittlich	und	möglicher-
weise	rechtlich	(vgl.	Waffenrecht)	angeblich	mindere	Kategorie.

Irgendein	 Unrechtsbewusstsein	 für	 den	 habituellen	 Jargon	 der	 Entmenschung	
(„Schande“	usw.)	des	politischen	Gegners	hat	der	amtierende	Innenminister	nach	
Wahrnehmung	der	Antragsteller	bisher	leider	zu	keinem	Zeitpunkt	erkennen	las-
sen,	und	unter	diesem	Gesichtspunkt	ergibt	sich	ein	besonderer	Bedarf,	dass	die	
Landesregierungen	 ihren	 Bekenntnissen,	 den	 Linksextremismus	 bekämpfen	 zu	
wollen,	ernsthafte	und	nachvollziehbare	Taten	folgen	lässt.	Sie	hat	zerstörtes	Ver-
trauen	wieder	herzustellen.	Es	darf	nicht	der	Eindruck	entstehen,	dass	die	„Antifa“	
implizit	im	Sinne	einer	Regierung	handelt,	die	den	politischen	Gegner	verbal	zur	
„Schande“	erklärt.	Eigentum	und	Gesundheit	der	gewählten	Vertreter	der	parla-
mentarischen	Opposition	muss	 sie	wirksam	 und	 –	 nicht	 zuletzt:	 für	 potenzielle	
Täter	ernsthaft	abschreckend	–	schützen.	Die	politische	Opposition	öffentlich	aus	
dem	Amt	als	„Schande“	bezeichnet	zu	hören,	weckt	bei	den	implizit	von	dieser	
Diffamierung	 mit	 betroffenen	 Antragstellern	 aktuell	 schwerste	 Zweifel	 am	
Rechtsstaatsverständnis	des	Innenministers	sowie	an	seiner	fachlichen	Eignung.	

Es	gab	 in	Baden-Württemberg	Anlässe	 (z.	B.	Ministerpräsident	Späths	 „Kreuz-
fahrtaffäre“)	 für	den	Rücktritt	 führender	Politiker,	die	nach	Ansicht	der	Antrag-
steller	in	sittlicher	Hinsicht	weit	weniger	gravierend	waren	als	die	aktive	öffentli-
che	Verunglimpfung	der	parlamentarischen	Opposition	aus	dem	Staatsamt	heraus.	
Die	 Antragsteller	 sehen	 hinsichtlich	 der	 nötigen	 sittlichen	 Bewertung	Minister	
Strobls	öffentliche	Diffamierung	der	Opposition	auf	einem	Niveau	mit	dem	Aus-
spruch	 des	 seinerzeitigen	 Ministerpräsidenten	 Filbinger,	 vormals	 Marinerichter	
im	NS-System.	Dieser	hatte	mit	dem	Ausspruch	„Was	damals	Rechtens	war,	das	
kann	heute	nicht	Unrecht	sein“,	einen	zynischen	Rechts-Positivismus	ohne	sittli-
che	 Grundlage	 zum	 Ausdruck	 gebracht.	 „(…)	 Offenkundig	 verfügt	 der	 baden-
württembergische	 Ministerpräsident,	 wie	 der	 Sozialdemokrat	 Erhard	 Eppler	 es	
sarkastisch	 ausdrückt,	 über	 ein	 „pathologisch	 gutes	 Gewissen“.	 (Zitat:	 „DER	
SPIEGEL“	vom	14.	Mai	1978).	Vor	dem	Hintergrund	der	genannten	Äußerung	
des	Herrn	Innenministers,	der	den	Antragstellern	implizit	jede	bürgerliche	Gesin-
nung	abspricht	und	sie	als	Feinde	akzeptierter	gesellschaftlicher	Werte	darstellt,	
sie	 damit	 außerhalb	 der	 Gesellschaft	 stellen	 will,	 sie	 (und	 dies	 wiederholt)	 als	
„Brandstifter“	 und	 als	 „Schande“	 bezeichnet	 hat,	 empfinden	 die	 Antragsteller	
trotz	 allen	 regierungsseitigen	Beteuerns	 schwere	Zweifel	 am	ernsthaften	Willen	
der	Landesregierung,	 die	militanten	Feinde	der	 politischen	Opposition	mit	 aller	
rechtsstaatlichen	Ernsthaftigkeit	 zu	 verfolgen	 und	 linksextremistische	 gewaltbe-
reite	Strukturen	aufzuklären	und	zu	zerschlagen.	Eher	scheint	den	Antragstellern,	
dass	 Minister	 Strobls	 amtliche	 Äußerungen	 zu	 dem	 Klima	 der	 vermeintlichen	
„Vogelfreiheit“	entschieden	beigetragen	haben.

Es	obliegt	nach	Ansicht	der	Antragsteller	nun	der	Landesregierung,	das	von	 ihr	
rigoros	zerstörte	Vertrauen	in	die	Unvoreingenommenheit	des	Rechtsstaates	wie-
derherzustellen.	Dass	diese	die	sittliche	Qualität	der	Antragsteller	offen	und	dreist	
negierenden	Äußerungen	des	Herrn	Innenministers	ausgerechnet	von	einem	Re-
gierungsmitglied	 kommen,	 das	 im	 Gegensatz	 zu	 den	 Antragstellern	 nicht	 vom	
Volk	 in	den	Landtag	gewählt	wurde,	 entbehrt	 nach	 ihrer	Ansicht	 nicht	 der	Fri-
volität.	 Es	 erscheint	 den	Antragstellern	 völlig	 logisch,	 dass	 Straftäterinnen	 und	
Straftäter	in	diesen	amtlichen	Äußerungen	des	Herrn	Innenministers	und	anderer	
Staatspersonen	 eine	Art	 „Freibrief“	 für	 ihr	 „nobles	Handeln“	 sehen	wollen	und	
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sich	eine	Dialektik	zusammenreimen,	die	Straftaten	rechtfertigen	soll.	Die	Opfer	
sind	 Personen,	 die	 der	Herr	 Innenminister	 höchstselbst	 und	wiederholt	 als	 ver-
meintlich	außerhalb	der	legitimen	Gesellschaft	stehend	markieren	wollte.	So	ver-
mögen	sich	kriminelle	Gewalttäter	in	den	Augen	ihrer	Sympathisanten	und	sogar	
in	bürgerlich-liberalen	Kreisen	als	eine	Art	Robin	Hood-Truppe	darzustellen,	da	
sie	ja	einen	Personenkreis	bekämpfen,	den	der	Staat	selbst	als	unerwünscht	mar-
kiert	hat.

Aus	den	Selbstdarstellungen	der	linksextremistischen	Szene	samt	ihren	eigentüm-
lichen	 Rechtfertigungskonstrukten	wird	 hier	 ausführlich	 zum	Beleg	 zitiert.	 Am	 
5.	 September	 2022	 erschien	 auf	 „indymedia.org“	 folgendes	 „Bekennerschrei-
ben“,	welches	 linksextremistische	Straftaten	billigt,	zu	 rechtfertigen	versucht,	 ja	
verherrlicht	 –	 sowie	 weitere	 Straftaten	 ankündigt.	 Am	 6.	 September	 ist	 dieses	
Schreiben	noch	immer	im	Internet	präsent	(Zitat):	„(…)	von:	Den	Rechten	keine	
Ruhe!	am:	5.	September	2022	–	10:45	Themen:	Antifa	Antirassismus	Repression	
Regionen:	Stuttgart.	In	der	Nacht	auf	den	31.	August	haben	wir	Dirk	Spaniel	und	
seiner	Ehefrau	S.	P.	in	einem	ruhigen	Wohnviertel	auf	dem	Stuttgarter	Killesberg	
einen	Besuch	abgestattet.	Wenige	Sekunden	nach	Ankunft	stand	Spaniel	mit	einer	
großen	Pfefferspray	Flasche	am	Fenster	und	versuchte	mit	dieser	uns	vom	Gebäu-
de	fernzuhalten.	Das	hat	uns	jedoch	nicht	davon	abgehalten	die	Aktion	durchzu-
führen.	Spaniel	hat	neben	einem	tiefergelegten	Auto	auch	einen	neuen	Fassaden	
Anstrich	bekommen.	Spaniel	gilt	selbst	in	seiner	Partei	AfD	als	rechter	Hardliner	
und	wird	dem	Flügel	zugeordnet.	Er	pflegt	enge	Kontakte	zur	rechten	Scheinge-
werkschaft	Zentrum	Automobil	und	hat	gemeinsam	mit	Höcke	für	die	Streichung	
von	Zentrum	von	der	Unvereinbarkeitsliste	der	AfD	plädiert.	Seine	Ehefrau	P.	ar-
beitet	 in	 der	Verwaltung	bei	Mercedes	 in	Stuttgart	 und	 ist	 aktives	Mitglied	 bei	
Zentrum	 Automobil.	 VIDEO	 VON	 AKTION.	 Im	 Zuge	 des	Wasen-Verfahrens	
musste	am	23.	August	der	Antifaschist	Jo	seine	Reststrafe	von	4	Jahren	 im	Ra-
vensburger	 Knast	 antreten,	 Antifaschist	 Dy	 wurde	 in	 den	 Strafvollzug	 nach	
Bruchsal	verlegt,	wo	er	die	nächsten	5	Jahre	fristen	soll.	In	dem	reinen	Indizien-
prozess	wurden	sie	im	Kontext	einer	militanten	Aktion	verurteilt,	die	gegen	Ver-
treter	 der	 rechten	Scheingewerkschaft	Zentrum	Automobil	 stattgefunden	hat.	 In	
Zeiten	des	Rechtsrucks,	 in	Zeiten	 sich	bewaffnender	 und	mordender	Faschisten	
und	Sicherheitsbehörden,	die	in	vielen	Fällen	selbst	von	Rechten	durchsetzt	sind,	
ist	es	notwendig	wie	eh	und	 je,	Faschisten	zurückzuschlagen	und	aktiv	zu	sein.	
Unsere	Aktion	gegen	Spaniel	geschieht	auch	in	Solidarität	Jo	und	Dy.	Wir	lassen	
uns	von	Repression	nicht	abschrecken,	wir	führen	den	Kampf	gegen	rechte	Um-
triebe	hier	draußen	weiter	und	werden	Rechten	niemals	Ruhe	geben.	Antifaschis-
mus	ist	notwendig!“	Die	Gewalttäter	vom	Wasen	sollen	also	vermeintliche	Mär-
tyrer	eines	vermeintlich	„gerechten	Kampfes“	darstellen.

Am	 2.	 September	 2022	 schreibt	„t-online.de“	 zu	 dem	Angriff	 auf	 das	Haus	 der	
Familie	Spaniel:	„(…)	Dennoch	ermittelt	der	Staatsschutz	–	weil	es	sich	beim	Opfer	
um	 einen	 Politiker	 handelt.	 Hinweise	 auf	mögliche	 Täter	 gebe	 es	 bislang	 keine,	
so	ein	Sprecher	der	Polizei	gegenüber	dem	SWR.	Die	AfD	vermutet	die	Täter	im	
linken	Spektrum,	genauer	gesagt	bei	der	Antifa.“	Analog	hatte	sich	SWR	Aktuell	
am	1.	September	2022	geäußert.	„Solidaritätsaktionen“	für	„Dy“	und	„Jo“	haben	in	
linksextremistischen	Kreisen	Konjunktur.	Zum	Erstaunen	der	Antragsteller	 schei-
nen	die	Behörden	Schwierigkeiten	zu	haben,	entsprechende	Beifallskundgebungen	
(Billigung	von	Straftaten)	zu	ahnden	und	für	die	Entfernung	entsprechender	Beiträ-
ge	aus	dem	Netz	zu	sorgen.	Zumindest	scheint	dies	deutlich	schwerer	zu	fallen,	als	
Beiträge	aus	dem	Netz	zu	eliminieren,	die	die	Politik	der	Regierung	(insbesondere	
die COVID-Maßnahmen)	kritisieren.	In	jedem	anderen	Kontext	des	politischen	Ex-
tremismus,	außer	eben	dem	linken,	erschiene	es	den	Antragstellern	äußerst	unwahr-
scheinlich,	dass	ein	solches	dialektisches	Rechtfertigungsmanöver	auch	nur	drei	Ta-
ge	lang	im	Netz	zu	lesen	wäre,	bevor	es	gelöscht	würde.

Sogar	noch	am	6.	September	2022	ist	daher	auf	der	Seite	„https://freiheit-fuer-jo.
org/“	 auch	 ein	 „BekennerInnenschreiben	 zum	Angriff	 auf	Zentrum	Automobil“	
vom	 2.	 Juli	 2020	 einzusehen,	welches	 Straftaten	 unverhohlen	 billigt.	 Es	 lautet:	
„(…)	von:	einige	Antifas	am:	27.	Mai	2020	–	17:24	Themen:	Antifa	Regionen:	
Baden-Württemberg	Event:	Querdenken	711.	Im	Vorfeld	der	sogenannten	„Quer-
denken	711“	Kundgebung	am	16.	Mai	auf	dem	Cannstatter	Wasen	bei	Stuttgart	
haben	militante	Antifaschist/-innen	drei	Rechte	angegriffen,	die	zum	Vorab-Treff-
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punkt	der	faschistischen	Betriebsgruppierung	„Zentrum	Automobil“	stoßen	woll-
ten.	 Alle	 drei	 gingen	 nach	 kurzer	Auseinandersetzung	 zu	 Boden.	Der	 Rest	 der	
über	10-köpfigen	 (sic!)	 rechten	Truppe,	 unter	 ihnen	Oliver	Hilburger,	 der	Kopf	
von	„Zentrum	Automobil“,	und	S.	K.,	faschistischer	Medienaktivist,	beobachteten	
den	Angriff	 ungesehen	 aus	 der	Deckung	 heraus.	 Sie	 kamen	 den	Angegriffenen	
weder	während	der	Auseinandersetzung,	noch	unmittelbar	danach	zur	Hilfe.	Einer	
der	Faschisten	erlitt	bei	dem	Angriff	eine	schwere	Kopfverletzung,	die	ihn	in	ei-
nen	medizinisch	kritischen	Zustand	brachte.	Mit	der	„Schwere	der	Verletzungen“	
begründen	die	Bullen	nun	Ermittlungen	wegen	„versuchten	Totschlags“.	Die	Ak-
tion	ist	nur	ein	Beispiel	von	verschiedenen	handfesten	antifaschistischen	Interven-
tionen,	die	sich	an	diesem	Tag	gezielt	gegen	faschistische	Präsenz	auf	der	rechts-
offenen	Veranstaltung	richteten.	Wegen	dem	Verletzungsgrad,	der	Aufmerksam-
keit	und	den	Ermittlungen,	die	die	Sache	nun	nach	sich	zieht,	möchten	wir	an	die-
ser	Stelle	einige	Worte	zu	dieser	Aktion	im	Besonderen	und	zu	körperlicher	Ge-
walt	gegen	Faschisten	im	Allgemeinen	verlieren.	Es	geht	uns	damit	nicht	um	eine	
einfache	Bewertung,	 sondern	um	eine	 sachliche	Diskussion	unter	Einbeziehung	
der	verschiedenen	Ebenen,	die	dabei	eine	Rolle	spielen:	Zur	Klärung	des	Sachver-
halts:	Die	Kopfverletzung	zog	sich	der	Faschist	zu,	nachdem	er	sich	in	der	Ausei-
nandersetzung	mit	 zwei	 Schlagringen	 bewaffnete.	 Durch	 den	 Angriff	 wurde	 er	
daran	gehindert	sie	einzusetzen.	Es	hat	zweifellos	denjenigen	mit	Härte	getroffen,	
die auch selbst bereit sind hart auszuteilen. Die Auseinandersetzung war nicht 
sportlich	und	fair	–	das	sollte	aber	auch	nicht	der	Charakter	einer	ernsthaften	anti-
faschistischen	Intervention	sein.	Ebenso	wenig	stand	aber	eine	„Tötungsabsicht“	
im	Raum,	wie	es	die	Bullen	nun	behaupten.	Zur	Schwere	der	Verletzungen:	Unse-
rer	 Einschätzung	 nach	 kann	 es	momentan	 nicht	 das	 Ziel	 antifaschistischer	An-
griffe	sein,	Nazis	in	Straßenauseinandersetzungen	systematisch	schwere	bis	tödli-
che	Verletzungen	zuzufügen.	Aber	wir	sind	nicht	naiv:	Jede	körperliche	Ausein-
andersetzung	 birgt	 die	 Gefahr	 einer	 ungewollten	 Eskalation.	 Schon	 ein	 Faust-
schlag	kann	unter	Umständen	tödliche	Folgen	haben	und	trotz	guter	Vorbereitun-
gen	kann	das	Eskalationslevel	vom	Gegner	in	eine	Höhe	geschraubt	werden,	der	
man	sich	in	der	konkreten	Situation	nicht	mehr	entziehen	kann.	Dieses	Risiko	ge-
hen	wir	 ein,	weil	 es	keine	Alternative	wäre,	der	Straßenpräsenz	der	Faschisten,	
die	zwangsläufig	zu	enthemmter	Gewalt	und	Mord	führt,	keine	Grenzen	zu	set-
zen.	Es	bleibt	die	Feststellung,	dass	ein	verantwortungsbewusster	und	kollektiver	
Umgang	mit	dieser	Ebene	antifaschistischer	Arbeit	notwendig	ist	und	dass	wir	die	
Bereitschaft	brauchen,	einen	konstruktiven	und	selbstkritischen	Umgang	mit	den	
Risiken	zu	entwickeln	–	sie	auszublenden	wäre	fahrlässig,	sie	zu	verabsolutieren	
wäre	 lähmend.	 Zur	 Frage	 der	 körperlichen	Auseinandersetzung	mit	 Faschisten:	
Der	antifaschistische	Kampf	ist	Teil	der	sozialen	Bewegungen	für	eine	freie	und	
solidarische	Gesellschaft	und	verteidigt	dieser	Anliegen	auf	verschiedenen	Ebe-
nen.	Faschistische	Kräfte	arbeiten	hin	auf	die	politische	und	physische	Vernich-
tung	dieser	Bewegung.	Wer	das	ernst	nimmt,	muss	auch	anerkennen,	dass	die	ge-
walttätige	Gegenwehr	ein	wichtiger	Teil	des	Antifaschismus	ist,	der	nicht	unter-
schätzt	werden	sollte.	Wir	sind	uns	im	Klaren	darüber,	dass	der	Einsatz	von	Ge-
walt	gegen	Menschen	das	letzte	Mittel	der	politischen	Auseinandersetzung	ist	und	
bleibt.	Es	kommt	dann	zum	Einsatz,	wenn	andere	Mittel	nicht	mehr	greifen.	Wir	
sind	keine	Sadist/-innen	und	nicht	gleichgültig	gegenüber	dem	Leid	anderer.	Des-
wegen	versuchen	wir	nur	soweit	zu	gehen,	wie	wir	es	in	der	jeweiligen	Situation	
für	angebracht	halten.	Es	geht	uns	mit	körperlichen	Angriffen	darum,	das	öffent-
liche	Auftreten	der	Faschisten	soweit	wie	möglich	zu	unterbinden.	Wir	treiben	den	
gesundheitlichen,	organisatorischen	und	materiellen	Preis	dafür	in	die	Höhe.	Sie	
sollen	mit	 Schmerzen,	 Stress	 und	 Sachschaden	 rechnen	 und	 dadurch	möglichst	
isoliert,	gehemmt,	desorganisiert	und	abgeschreckt	werden.	Außerdem	zeigen	sie	
oft	 genug	 selbst,	 wieviel	 ihre	 angebliche	 „Kameradschaft“	 zählt,	 wenn	 es	 mal	
ernst	 wird.	 Dieser	 Wirkungsgrad	 politischer	 Gewalt	 erfordert	 keine	 gezielten	
schweren/tödlichen	Verletzungen	und	hat	sich	in	der	Vergangenheit	immer	wie-
der	als	wirkungsvoll	erwiesen.		Politische	Gewalt	ist	in	dieser	Form	aktuell	auch	
für	 	Teile	der	Bevölkerung,	die	wir	erreichen	und	einbeziehen	wollen	als	unver-
meidlicher	Teil	des	politischen	Kampfes	gegen	die	Faschisten	verständlich	–	auch	
wenn	das	nicht	in	jeder	Situation	der	Maßstab	sein	kann.	Wir	bezweifeln,	dass	ei-
ne	härtere	Linie,	unabhängig	von	der	Umsetzbarkeit,	auf	viel	Verständnis	stoßen	
würde.	Warum	wir	es	darüber	hinaus	aktuell	für	die	antifaschistische	Bewegung	
für	gefährlich	und	nicht	durchführbar	halten,	den	Konfrontationskurs	mit	den	Fa-
schisten	 gezielt	 auf	 die	 Ebene	 von	 schweren/tödlichen	Verletzungen	 zu	 heben:	
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Wir	gehen	davon	aus,	dass	wir	als	Bewegung	momentan	nicht	stark	genug	wären,	
dieses	Level	in	größeren	Teilen	und	auf	lange	Sicht	zu	halten.	Das	gilt	auch	für	
den	 Repressionsdruck,	 den	 es	 zweifellos	mit	 sich	 bringen	würde.	 Uns	 ist	 klar,	
dass	wir	uns	auf	dieser	Einschätzung	nicht	ausruhen	können.	Wenn	der	faschisti-
sche	Mob	wächst	und	sein	Organisationslevel	steigt,	können	andere	Kampfformen	
notwendig	werden.	Das	hat	die	Geschichte	gezeigt	und	ein	Blick	z.	B.	in	die	Uk-
raine	aktualisiert	diese	Feststellung.	Verdeckte	und	bewaffnete	Terrorzellen	und	
die	hunderten	faschistischen	Morde	in	den	letzten	Jahrzehnten,	zuletzt	in	Kassel,	
Halle	 und	 Hanau	 zeigen	 auch	 in	 Deutschland:	 Die	 Gefahr	 für	 Migrant/-innen,	
Linke	 und	 andere	 politische	 Feinde	 der	 Faschisten	 ist	 aktuell	 und	 tödlich.	Mo-
mentan	hat	die	antifaschistische	Bewegung	keine	Antwort	darauf.	Das	darf	nicht	
so	bleiben.	(…).“	

Es	kann	keinen	Zweifel	geben,	mit	welcher	Art	Klientel	man	es	hier	zu	tun	hat.	
Dieses	Schreiben	stellt	bedingungslos	die	Motive	der	Täter	über	das	Gesetz,	bil-
ligt	schwere	Straftaten,	die	im	Zuständigkeitsbereich	der	Landesregierung	stattge-
funden	haben,	und	ist	nach	über	zwei	Jahren	noch	immer	nicht	aus	dem	Internet	
gelöscht.	Den	Opfern	wird	noch	die	Schuld	für	das	Geschehen	zugewiesen.	Die	
Antragsteller	fühlen	sich	hier	durchaus	an	die	Dialektik	der	RAF	der	1970er-Jahre	
erinnert.	Diese	völlig	 offene	Apologie	 schwerer	Straftaten	 samt	dem	Bekenntnis,	
diesen	 Art	 Terror	 aus	 rein	 taktischen	 Gründen	 nicht	 flächendeckend	 auszuüben,	
bringt	 Erklärungsbedarf	 für	 die	 zuständigen	 Behörden	 und	 den	 Landesinnen-
minister.	Warum	werden	keine	wirksamen	Maßnahmen	gefunden?	Die	eigenartigen	
Anstrengungen	jener	anonymen	Autoren,	mit	diesem	Schriftstück	nackte,	auf	politi-
scher	Gesinnung	 gründende	Gewalt	 kriminell	 veranlagter	Naturen	 zu	 einem	 ver-
meintlich	höheren	ideellen	Zweck	samt	„Wohl	der	Gesellschaft“	„veredeln“	zu	wol-
len,	werden	 die	Antragsteller	 hier	 nicht	weiter	 kommentieren.	Am	 22.	 Juli	 2022	
werden	z.	B.	auf	der	österreichischen	Internetseite	„tagesstimme.com“, aber auch in 
Teilen	der	hiesigen	Presse,	die	Klarnamen	der	verurteilten	Wasen-Täter	„Dy“	und	
„Jo“	als	D.	A.	und	J.	P.	genannt	und	die	Täter	sogar	(bei	„tagesstimme.com“) in das 
Umfeld	 des	 Deutschen	Gewerkschaftsbundes	DGB	 verortet.	 Diese	 Behauptung	
können	 die	Antragsteller	 nicht	 prüfen.	 Solche	Behauptungen	 eines	 angeblichen	
DGB-Hintergrundes	der	Täter	gilt	es	behördlich	ernsthaft	zu	prüfen.	Zumal	ja	aus	
der	Sympathisantenszene	der	Täter	sogar	impliziert	wird,	die	Opfer	seien	sozusa-
gen	selber	schuld	und	sogar	bewaffnet	und	gewaltbreit	gewesen.	Es	genügt	zu	sa-
gen,	dass	in	diesem	„BekennerInnenschreiben“	Terrorismus	grundsätzlich	bejaht	
wird	 und	 der	 Wille	 zu	 terroristischer	 Gewalt	 ausgedrückt	 wird.	 Lediglich	 aus	
pragmatischen	Hinderungsgründen	wird	demzufolge	von	der	sogenannten	„Anti-
fa“	terroristische	Gewalt	(noch)	nicht	flächendeckend	ausgeübt.	Denn	der	Angriff	
am	16.	Mai	2020	von	30	bis	40	vermummten	„Antifaschisten“	auf	die	Mitglieder	
des	„Zentrum	Automobil“	A.	Z.,	J.	D.	und	I.	T.	erfüllt	folgende	begriffliche	Ein-
grenzung	des	Terrorismus,	die	sich	der	UN-Sicherheitsrat	gegeben	hat.	Es	wurde	
der	Tod	von	Personen	in	Kauf	genommen.

Die	Resolution	 1566	 (2004)	 des	UN-Sicherheitsrates	 vom	8.	Oktober	 2004	 be-
inhaltet	eine	Terrorismusdefinition:	„(…	der	UN-Sicherheitsrat)	3.	erinnert	daran,	
dass	 Straftaten,	 namentlich	 auch	 gegen	Zivilpersonen,	 die	mit	 	 der	Absicht	 be-
gangen	werden,	den	Tod	oder	schwere	Körperverletzungen	zu	verursachen,	oder	
Geiselnahmen,	die	mit	dem	Ziel	begangen	werden,	die	ganze	Bevölkerung,	eine	
Gruppe	von	Personen	oder	einzelne	Personen	in	Angst	und	Schrecken	zu	verset-
zen,	eine	Bevölkerung	einzuschüchtern	oder	eine	Regierung	oder	eine	internatio-
nale	Organisation	zu	einem	Tun	oder	Unterlassen	zu	nötigen,	welche	Straftaten	
im	Sinne	und	entsprechend	den	Begriffsbestimmungen	der	internationalen	Über-
einkommen	 und	 Protokolle	 betreffend	 den	 Terrorismus	 darstellen,	 unter	 keinen	
Umständen	gerechtfertigt	werden	können,	indem	politische,	philosophische,	welt-
anschauliche,	rassische,	ethnische,	religiöse	oder	sonstige	Erwägungen	ähnlicher	
Art	angeführt	werden,	und	fordert	alle	Staaten	auf,	solche	Straftaten	zu	verhindern	
und,	wenn	 sie	 nicht	 verhindert	werden	 können,	 sicherzustellen,	 dass	 für	 solche	
Straftaten	Strafen	verhängt	werden,	die	der	Schwere	der	Tat	 entsprechen	 (…).“	
Dem	können	die	Antragsteller	nur	zustimmen	–	auch	wenn	es	mitten	in	Stuttgart	
stattfindet.
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Die	Frage	nach	Verbindungen	von	Straftätern	der	sogenannten	„Antifa“	in	legiti-
me	Institutionen	linker	Orientierung	hinein	bzw.	nach	Unterstützung	der	„Antifa“	
durch	 dieselben	 ist	 berechtigt	 und	 akut,	 insofern	 die	 Landesregierung	 selbst	 in	
	ihrer	Antwort	auf	Drucksache	17/2109	zumindest	eine	gewerkschaftliche	Einrich-
tung	als	Refugium	von	Extremisten	erwähnt:	„(…)	Die	in	dieser	Anfrage	genann-
ten	Gruppierungen	nutzen	in	der	Regel	die	Räumlichkeiten	der	lokalen	„linken“	
Szene	sowie	„autonome	Zentren“.	Solche	Einrichtungen	sind	beispielsweise	der	
„Stadtteilladen	Barrio	137“	in	Karlsruhe,	das	„Ewwe	longt’s	Mannheim“	und	das	
„Linke	Zentrum	Lilo	Hermann“	(Lilo)	in	Stuttgart.	Auch	die	Räumlichkeiten	des	
IG-Metall-Hauses	in	Waiblingen,	von	der	linksextremistischen	Szene	ausschließ-
lich	als	das	 „Rote	Büro“	bezeichnet,	werden	von	 linksextremistischen	Gruppie-
rungen	 wie	 dem	 „Offenen	 Antifaschistischen	 Treffen	 Rems-Murr“	 (OATRM)	
mitgenutzt,	dessen	Social-Media-Auftritt	eine	Nähe	zur	„Antifaschistischen	Ak-
tion	Rems-Murr“	offenbart	 (…).“	Dennoch	will	 die	Landesregierung	aus	 einem	
Nutzenverhältnis,	das	zumindest	einige	„Antifa“-Gruppen	von	Gewerkschaftsein-
richtungen	 haben,	 keine	 Schlüsse	 ziehen.	Dass	 auch	 umgekehrt	 Erwartungshal-
tungen	und	Nutzenerwartungen	bestehen	könnten,	und	gemeinsame	Auftritte	auch	
gemeinsame	Maßnahmen	beinhalten	könnten,	erkennt	die	Landesregierung	wider	
jede	Empirie	und	Logik	zwischenmenschlichen	Handelns	bisher	partout	nicht	an.	
Obwohl	sie	dergleichen	Analogie-Schlüsse	in	anderen	Kontexten	eigentlich	regel-
mäßig	 zieht.	Sie	propagiert	 hier	 ein	Konstrukt,	 dass	die	 freundliche	Koexistenz	
und	Zusammenarbeit	mit	verfassungsfeindlichen	und	offen	gewaltbereiten	links-
extremistischen	Gruppen	möglich	sei,	ohne	dass	sich	die	institutionellen	Partner	
der	Extremisten	„die	Hände	schmutzig	machen.“

Auf	die	Drucksache	16/8790	antwortete	die	Landesregierung	indessen	wie	folgt	
zu	 ihrer	Bewertung	von	Kontakten	von	Gewerkschaften,	Parteien	und	verwand-
ten	Organisationen	mit	 potenziell	 gewaltbereiten	 „Antifa“-Gruppen,	 nämlich	 in	
einem	offensichtlichen	Zirkelschluss:	„(…	Frage:)	2.	wie	sie	und	das	LfV	es	be-
urteilen,	dass	die	ver.di	Jugend	Stuttgart	auf	Facebook	etwa	bei	der	Linksjugend	
[`solid]	Stuttgart	oder	dem	AABS	durch	öffentliche	Zurschaustellung	der	„Gefällt	
mir“-Angaben	ihre	Unterstützung	für	diese	vom	Verfassungsschutz	beobachteten	
Organisationen	 dokumentiert;	 Zu	 (…)	 2.:	 Aus	 Sicht	 des	 Landesamtes	 für	 Ver-
fassungsschutz	Baden-Württemberg	 (LfV)	 lässt	 sich	 aus	derartigen	Handlungen	
nicht	zwangsläufig	ein	Zusammenwirken	gerade	mit	Blick	auf	verfassungsschutz-
relevante	Ziele	 ableiten.	Hierzu	bedarf	 es	 vielmehr	 einer	 umfassenden	Betrach-
tung	 und	Bewertung	 des	 jeweiligen	Einzelfalls.	Dafür	 fehlt	 es	 im	 vorliegenden	
Fall	an	einer	hinreichenden	Tatsachenbasis,	zumal	Gewerkschaften	wie	„Ver.di“	
und	die	Jugendorganisation	„ver.di	Jugend“	von	den	Verfassungsschutzbehörden	
nicht	 beobachtet	 werden.“	 Diese	 Antwort	 kann	 aus	 der	 Sicht	 der	 Antragsteller	
nur	so	verstanden	werden,	dass	Gewerkschaften	und	deren	Nebenorganisationen	
trotz	aller	öffentlich	gezeigten	Nähe	zu	„Antifa“-Gruppierungen	angeblich	deren	
Ziele	nicht	teilen	–	oder	eine	Datenbasis	fehlt,	weil	diese	Gewerkschaften	und	de-
ren	Jugendorganisationen	trotz	aller	ihrer	merkwürdigen	Kontakte	zu	Extremisten	
nun	 einmal	 nicht	 beobachtet	 werden	 und	 eine	 Datenbasis	 logischerweise	 nicht	
erarbeitet	werden	kann.	Es	ist	ganz	einfach:	Dergestalt	kann	offenbar	nicht	sein,	
was	 nicht	 sein	 darf.	Wer	Vorwürfen	 explizit	 nicht	 nachgeht,	 der	 erfährt	 konse-
quenterweise	auch	nichts.	Und	dies	scheint	den	Antragstellern	inzwischen	völlig	
beabsichtigt	und	charakteristisch.

Im	bürgerlichen	Leben	hingegen	gilt,	dass	man	sich	selbst	durch	die	Gesellschaft	
definiert,	die	man	sich	auswählt.	Das	gilt	auch	für	diejenigen,	die	mit	linken	Ge-
walttätern	kungeln.
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S t e l l u n g n a hme

Mit	Schreiben	vom	4.	Oktober	2022	Nr.	IM3-0141.5-240/92	nimmt	das	Ministe-
rium	des	Inneren,	für	Digitalisierung	und	Kommunen	im	Einvernehmen	mit	dem	
Ministerium	für	Kultus,	Jugend	und	Sport	und	dem	Ministerium	der	Justiz	und	für	
Migration	zu	dem	Antrag	wie	folgt	Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen,

I. zu berichten,

1.		wie	 sich	 der	Angriff	 sich	 selbst	 so	 bezeichnender	 „antifaschistischer“	 Straf
täterinnen	 und	 Straftäter	 (von	 deren	 Täterschaft	 nach	 der	 Veröffentlichung	
eines	eindeutigen	„BekennerInnenschreibens“	samt	Videoaufnahme	der	Tat	auf	
„de.indymedia.org“	auszugehen	 ist)	auf	das	Haus	von	Dr.	Dirk	Spaniel	MdB	
in	der	Nacht	vom	30./31.	August	2022	in	Stuttgart	nach	den	vorliegenden	Er-
kenntnissen	abgespielt	hat	 sowie	welche	einzelnen	Straftaten	 in	welcher	kon-
kreten Ausprägung dabei registriert wurden;

Zu	1.:

Die	Kriminalinspektion	Staatsschutz	des	Polizeipräsidiums	Stuttgart	führt	im	Zu-
sammenhang	mit	den	Ereignissen	in	der	Nacht	vom	30.	auf	den	31.	August	2022	
am	Wohnhaus	eines	Mitglieds	des	Deutschen	Bundestages	Ermittlungen	wegen	
Körperverletzung	und	Sachbeschädigung.	Nach	bisherigem	Ermittlungsstand	be-
sprühten	mehrere,	bislang	unbekannte	Täter	zwei	Fassadenseiten	sowie	Gebäude-	
und	Gartenteile	des	Wohnhauses	großflächig	mit	roter	Farbe.	Darüber	hinaus	zer-
stachen	die	unbekannten	Täter	die	Reifen	des	Kraftfahrzeugs	der	Geschädigten.	
Während	der	Tatausführung	gerieten	zwei	Geschädigte	mit	der	Farbe	in	Kontakt,	
weshalb	 auch	wegen	Körperverletzung	 ermittelt	wird.	Die	 polizeilichen	Ermitt-
lungen	dauern	 an.	Weitere	Auskünfte	 sind	 der	 sachleitenden	Staatsanwaltschaft	
Stuttgart	vorbehalten.

2.		welche	Hinweise	sie	seit	dem	16.	Mai	2020	–	dem	Tag	des	Überfalls	linksextre-
mistischer Gewalttäter auf dem Cannstatter Wasen am Rande einer genehmig-
ten „Querdenken“-Demonstration gegen Coronamaßnahmen der Landesregie-
rung,	als	drei	Mitglieder	des	Zentrum	Automobil“	aus	einer	Gruppe	von	30	bis	
40	Angreifern	heraus	malträtiert	und	zum	Teil	lebensgefährlich	verletzt	wurden	
–	auf	angekündigte	Straftaten	hatte	bzw.	welche	stattgefundenen	Straftaten	(un-
ter	tabellarischer	Aufstellung	analog	zu	ihrer	Antwort	auf	Drucksache	17/224)	
sie	seit	dem	16.	Mai	2020	registriert	hat,	die	von	den	mutmaßlichen	Täterinnen	
und	Tätern	in	Bekennerdokumenten	jedweder	Form	als	„Solidaritätsaktionen“	
für	die	rechtskräftig	verurteilten	WasenStraftäter	und	Linksextremisten	„Dy“	
(D.	A.)	und	„Jo“	(J.	P.)	kenntlich	gemacht	wurden;

Zu	2.:

Die	 statistische	 Erfassung	 Politisch	 motivierter	 Kriminalität	 (PMK)	 in	 Baden-
Württemberg	 erfolgt	 auf	 Grundlage	 des	 Kriminalpolizeilichen	 Meldedienstes	
(KPMD).	Mit	Beschluss	 der	 ständigen	Konferenz	 der	 Innenminister	 und	 -sena-
toren	der	Länder	 vom	10.	Mai	 2001	 sind	 rückwirkend	 zum	1.	 Januar	 2001	mit	
dem	„Definitionssystem	Politisch	motivierte	Kriminalität“	 und	 den	 „Richtlinien	
für	den	Kriminalpolizeilichen	Meldedienst	in	Fällen	Politisch	motivierter	Krimi-
nalität	(KPMD-PMK)“	die	bundesweit	einheitlich	geltenden	Kriterien	zur	Defini-
tion	und	Erfassung	politisch	motivierter	Straftaten	in	Kraft	gesetzt	worden.	Diese	
beinhalten	u.	 a.	bundeseinheitlich	vereinbarte	Katalogwerte	 (Themenfelder,	An-
griffsziele	und	Tatmittel),	welche	statistisch	auswertbar	sind.	Eine	statistische	Er-
fassung	politisch	motivierter	Straftaten	im	Sinne	der	Fragestellung	erfolgt	nicht.
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Grundsätzlich	 ist	die	Solidarität	mit	 inhaftierten	Gleichgesinnten	 in	der	 linksex-
tremistischen	Szene	verbreitet.	

Dem	 Landesamt	 für	 Verfassungsschutz	 Baden-Württemberg	 (LfV)	 liegen	 Er-
kenntnisse	über	Veröffentlichungen	vor,	welche	im	Nachgang	zu	den	Ereignissen	
vom	16.	Mai	2020	unter	anderem	auf	der	 linksextremistischen	Internetplattform	
„de.indymedia.org“	publik	gemacht	wurden	und	die	szenetypische	Straftaten	als	
Reaktion	 auf	 staatliche	 Strafverfolgungsmaßnahmen	 erwartbar	 werden	 ließen.	
Hinsichtlich	der	angeforderten	tabellarischen	Aufstellung	zu	Hinweisen	auf	„an-
gekündigte	 Straftaten“	 ist	 darauf	 hinzuweisen,	 dass	 das	 LfV	 hierzu	 keine	 sys-
tematische	 Gesamterhebung	 durchführt.	 Exemplarisch	 können	 jedoch	 folgende	
Taten	mit	Bezug	zu	den	beiden	in	Rede	stehenden	Verurteilten	genannt	werden:

•	 	Am	4.	Juli	2020	kam	es	in	Benningen	am	Neckar	zu	einer	Sachbeschädigung	
durch	einen	Schriftzug	mit	der	Parole	„Freiheit	für	Jo!“.	

•	 	In	der	Nacht	vom	17.	auf	den	18.	Oktober	2021	kam	es	am	Amtsgericht	Waib-
lingen	zu	einer	Sachbeschädigung	durch	das	Bewerfen	mit	Farbe	gefüllter	Fla-
schen.	Im	Nachgang	wurde	die	Tat	mittels	eines	Selbstbezichtigungsschreibens	
auf	 der	 linksextremistischen	 Internetplattform	 „de.indymedia.org“	 mit	 der	
Verurteilung	der	beiden	genannten	Personen	in	Verbindung	gebracht.

•	 	Am	17.	August	2022	kam	es	am	Polizeirevier	Tübingen	zu	einer	Sachbeschädi-
gung	durch	Schriftzüge	wie	„Free	Jo“,	„Free	Dy“	und	„ACAB“	an	der	Fassade.	

•	 	In	der	Nacht	vom	22.	auf	den	23.	August	2022	kam	es	am	Amtsgericht	Lud-
wigsburg	 zu	 einer	 Sachbeschädigung	 durch	 einen	 Schriftzug	 mit	 der	 Parole	
„FREE	JO	+	DY“.	

3.		ob	im	Rahmen	der	Ermittlungen	bzw.	des	Prozesses	–	vgl.	Ziffer	2	–	gegen	die	
inzwischen	rechtskräftig	verurteilten	linksextremistischen	Gewalttäter	D.	A.	und	
J.		P.	und	möglicherweise	deren	mutmaßliche	Hinterfrauen	und	Hintermänner	
Verbindungen	oder	Bezüge	(z.	B.	personelle,	organisatorische,	finanzielle)	die-
ser	Täter	zu	rechtmäßigen	Einrichtungen	linker	politischer	Orientierung	(z.	B.	
Mitgliedschaft	 oder	 Tätigkeit	 für	 Gewerkschaften,	 Parteien,	Medien,	 Stiftun-
gen,	 deren	 Neben	 und	 Tochterorganisationen,	 deren	 Internetauftritte	 oder	
	foren,	 soziokulturelle	 Zentren	 wie	 dem	 „Linke(n)	 Zentrum	 Lilo	 Hermann“	
etc.) festgestellt wurden, und falls ja, welche;

Zu	3.:

Die	von	der	 linksextremistischen	Szene	eigens	 im	Kontext	der	Straftat	 initiierte	
Kampagne	„Antifaschismus	bleibt	notwendig!“	kann	als	Hinweis	darauf	gedeutet	
werden,	 dass	 die	 genannten	Personen	 aktiv	 in	 die	 linksextremistische	Szene	 im	
Großraum	 Stuttgart,	 und	 damit	 auch	 in	 das	Umfeld	 des	 „Linken	 Zentrum	 Lilo	
Herrmann“	eingebunden	waren,	welches	als	einschlägiger	Treffpunkt	der	linksex-
tremistischen	Szene	in	Stuttgart	gilt.	Indes	liegen	keine	Erkenntnisse	vor,	dass	die	
genannten	 Personen	 in	 einer	 linksextremistischen	Organisation	 aktiv	 bzw.	Mit-
glied	sind	oder	waren.	Auf	der	Homepage	der	Kampagne	(https://freiheit-fuer-jo.
org)	finden	sich	zahlreiche	Beispiele	für	Solidaritätsaktionen	mit	den	Betroffenen	
und	 Informationen	 rund	 um	 den	mittlerweile	 abgeschlossenen	 Gerichtsprozess.	
So	 fand	 zuletzt	 eine	 Solidaritätskundgebung	 anlässlich	 der	 Inhaftierung	 eines	
Verurteilten	am	22.	August	2022	auf	dem	Gelände	vor	der	Justizvollzugsanstalt	
Ravensburg	statt.	Die	auf	dem	Internetauftritt	angegebene	Postanschrift	der	„Roten	
Hilfe	 Stuttgart“	 für	 Briefe	 an	 einen	 der	 Inhaftierten	 entspricht	 der	Adresse	 des	
„Linken	Zentrum	Lilo	Herrmann“	 in	Stuttgart.	Darüber	 hinaus	 liegen	dem	LfV	
keine	Erkenntnisse	über	etwaige	Verbindungen	oder	Bezüge	der	beiden	genann-
ten	Personen	zu	anderen,	nicht	extremistischen,	Einrichtungen	und	Organisatio-
nen	vor.

Dem	ermittlungsführenden	Polizeipräsidium	Stuttgart	 liegen	keine	Erkenntnisse	
im	Sinne	der	Fragestellung	vor.
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4.		welche	 Definition	 des	 Begriffs	 „Terrorismus“	 sie	 in	 ihren	 Bewertungen	 und	
Handlungen	anwendet	sowie	 in	welcher	Weise	sich	aus	welchen	Gründen	die	
für	 sie	 selbst	 und	die	Landesbehörden	als	maßgebend	gewählte	Terrorismus-
definition	gegebenenfalls	von	der	in	Resolution	1566	des	UNSicherheitsrates	
vom	8.	Oktober	2004	(deren	Artikel	3)	formulierten	Terrorismusdefinition	der-
gestalt	unterscheidet,	dass	der	mit	spezifischer	Symbolik	auftretende	Personen-
verbund	„Antifa“	–	unter	dessen	SammelEigenbezeichnung	schwere	Gewalt-
verbrechen,	 die	 offen	die	 Schädigung	und	Einschüchterung	politisch	Anders-
denkender	zur	Zielsetzung	haben,	verübt,	gebilligt	und	propagiert	wurden	und	
werden	–	nicht	als	terroristische	Organisation	bewertet	und	behandelt	wird;

Zu	4.:

Hinsichtlich	der	 statistischen	Erfassung	politisch	motivierter	Straftaten	wird	auf	
die	Stellungnahme	zu	I.	Ziffer	2	verwiesen.	Dabei	orientiert	sich	die	Polizei	Baden-
Württemberg	 an	 dem	 bundesweit	 einheitlichen	 „Definitionssystem	 PMK“,	 wo-
nach	der	Begriff	Terrorismus	wie	folgt	definiert	ist:

„Terrorismus	 ist	 über	die	 terroristische	Vereinigung	 (§§	129a,	129b	StGB)	ge-
setzlich	bestimmt.	Jedes	Delikt,	das	in	Verfolgung	der	Ziele	einer	terroristischen	
Vereinigung	 oder	 zu	 deren	 Aufrechterhaltung	 begangen	 wird,	 ist	 eine	 (eigene)	
terroristische	Straftat.
Als	 Terrorismus	 werden	 darüber	 hinaus	 schwerwiegende	 Politisch	 motivierte	
Gewaltdelikte	(Katalogtaten	des	§	129a	StGB)	angesehen,	die	 im	Rahmen	eines	
nachhaltig	geführten	Kampfes	planmäßig	begangen	werden,	 in	der	Regel	durch	
arbeitsteilig	organisierte	und	verdeckt	operierende	Gruppen.“

Bei	der	„Antifa“	handelt	es	sich	nicht	um	eine	oder	mehrere	Organisationen	mit	
festen	Strukturen	und	Mitgliedschaften.	Sofern	Erkenntnisse	bzw.	Hinweise	auf	
die	Bildung	 einer	Terroristischen	Vereinigung	vorliegen,	 erfolgt	 durch	 den	Ge-
neralbundesanwalt	beim	Bundesgerichtshof	 (GBA)	die	Prüfung	bzw.	Einleitung	
eines	entsprechenden	Ermittlungsverfahrens.

5.		welche	Faktoren	sie	selbst	–	vor	dem	Hintergrund	ihrer	nach	eigenem	Bekun-
den	sehr	aktiven	Bemühungen,	z.	B.	rechtextremistische	InternetInhalte	sowie	
das,	was	sie	als	„Hasssprache“	oder	als	die	Propaganda	für	Regierungen	be-
stimmter	ausländischer	Staaten	bezeichnet,	aus	dem	Internet	zu	entfernen	und	
strafrechtlich	 zu	 ahnden	 –	 seit	 dem	 1.	 Januar	 2016	 und	 bis	 heute	 gehindert	
	haben,	die	Veröffentlichung	von	Inhalten	auf	einschlägigen	Internetseiten	(wie	
z.	 B.	 „freiheit.fuerjo.org“	 und	 „de.indymedia.org“),	 die	 linksextremistische	
Straftaten	 und	Gewalttaten	 systematisch	 mit	 „weltanschaulichen“	 oder	 „ge-
sellschaftspolitischen“	 Texten	 billigen,	 zu	 rechtfertigen	 versuchen	 bzw.	 aktiv	
verherrlichen	und	dabei	Menschenverachtung	gegen	politisch	Andersdenkende	
über	Jahre	hinweg	propagieren,	zu	unterbinden	bzw.	sich	auf	Bundesebene	er-
folgreich	für	die	Unterbindung	der	Verbreitung	solcher	menschenverachtender	
Inhalte	und	die	Schließung	der	entsprechenden	Seiten	einzusetzen;

Zu	5.:

Die	Landesregierung	stellt	sich	jeder	Art	von	Extremismus,	Hasskriminalität	und	
Hatespeech	 entschieden	 entgegen.	 Diese	 Haltung	 wurde	 zuletzt	 insbesondere	
durch	 die	 Einrichtung	 des	Kabinettsausschusses	 „Entschlossen	 gegen	Hass	 und	
Hetze“	am	14.	September	2021	durch	den	Ministerrat	unter	Vorsitz	des	Ministe-
riums	des	Inneren,	für	Digitalisierung	und	Kommunen	bekräftigt.

Darüber	hinaus	wird	auf	die	Stellungnahme	zu	dem	Antrag	der	Fraktion	der	AfD	
„Nach	versuchtem	Mord	in	Bad	Cannstatt	–	Terroristische	Antifa-Organisationen	
endlich	verbieten!“,	Landtagsdrucksache	16/8340,	verwiesen.



15

Landtag	von	Baden-Württemberg Drucksache	17	/	3183

6.		ob	und	 in	welchem	Maße	 ihr	 im	 sogenannten	„Antifa“Milieu	Aktivitäten	 im	
weiteren	 Sinne	 paramilitärischer	 Schulung	 (z.	 B.	 verschlüsselte	Kommunika-
tion,	Orientierungs	 und	Geländeübungen,	Kampfsporttraining,	Nachrichten-
sammlung,	Überwachung,	Disziplintraining)	seit	dem	1.	Januar	2016	und	bis	
heute	bekannt	geworden	sind	sowie	wer	(Personen	oder	welche	legale	Organi-
sation)	derartige	sowie	 jedwede	andere	einschlägige	„Antifa“Aktivitäten	or-
ganisiert	und	finanziert;

Zu	6.:

Losgelöst	von	der	Frage,	ob	entsprechenden	Aktivitäten	tatsächlich	der	Charakter	
von	paramilitärischen	Schulungen	im	„weiteren“	–	seitens	der	Antragsteller	nicht	
näher	definierten	–	Sinne	zukommt,	liegen	dem	LfV	folgende	Erkenntnisse	zu	den	
von	den	Antragsstellern	beispielhaft	erfragten	Aktivitäten	vor:

Es	existieren	sogenannte	„Aktionstrainings“,	welche	insbesondere	im	Vorfeld	von	
szenerelevanten	Großereignissen	stattfinden.	Hierbei	werden	beispielsweise	Blo-
ckadeaktionen	 oder	 das	Durchbrechen	 von	 Polizei-Absperrungen	 erprobt	 sowie	
Orientierung-	und	Geländeübungen	durchgeführt.	

Losgelöst	von	„Aktionstrainings“	existieren	Selbstverteidigung-	und	Kampfsport-
trainings	 innerhalb	 der	 linksextremistischen	 Szene.	 Diese	 unterscheiden	 sich	 je	
nach	Gruppierung	in	Ausrichtung,	Intensität	und	Umfang	erheblich,	sind	jedoch	
vorrangig	defensiv	ausgerichtet.	

Teile	der	gewaltorientierten	linksextremistischen	Szene	legen	vor	allem	auf	klan-
destines	Verhalten	wert.	Es	werden	regelmäßig	Anleitungen	zur	Verschlüsselung	
von	Daten	und	elektronischer	Kommunikation	veröffentlicht,	etwa	auf	der	links-
extremistischen	 Internetplattform	„de.indymedia.org“. Auch hier unterscheiden 
sich	 Intensität	 und	 Umfang	 einer	 etwaigen	 Abtarnung	 erheblich	 zwischen	 den	
einzelnen	Gruppierungen.

Zudem	werden	 innerhalb	 gewaltorientierter	 linksextremistischer	 Gruppierungen	
teils	„Recherche“-Gruppen	gebildet,	welche	zu	tatsächlichen	oder	vermeintlichen	
Rechtsextremisten	recherchieren.	Die	so	gesammelten	Informationen	werden	dann	
beispielsweise	für	sogenannte	„Outing-Aktionen“	genutzt,	welche	regelmäßig	mit	
Straftaten	einhergehen.	

Nach	Erkenntnissen	des	LfV	erfolgt	die	Organisation	und	Finanzierung	derartiger	
Aktivitäten	durch	die	jeweiligen	Gruppierungen	in	Eigenregie.

7.		ob	und	gegebenenfalls	welche	Erkenntnisse	ihr	seit	dem	1.	Januar	2016	und	bis	
heute	vorliegen,	dass	 legale	Organisationen	 (z.	B.	Gewerkschaften,	Parteien,	
Medien,	 Stiftungen,	 deren	Neben	und	Tochterorganisationen,	 deren	 Internet-
auftritte	oder	foren,	soziokulturelle	Zentren)	oder	deren	einzelne	leitende	Mit-
glieder	„Antifa“Aktivitäten	–	insbesondere	mit	Straftaten	verbundene	–	perso-
nell,	 logistisch,	organisatorisch,	finanziell	oder	gar	 im	Sinne	von	Handlungs-
vorgaben	oder	Wünschen	nach	Ausführung	bestimmter	„Aktionen“	(sozusagen	
„Bestellungen“	von	„Aktionen“)	unterstützt	haben;

Zu	7.:

Zu	möglichen	Unterstützungsleistungen,	beispielsweise	in	Form	von	Raumüber-
lassungen,	wird	insbesondere	auf	die	Stellungnahmen	zu	der	Großen	Anfrage	der	
Fraktion	der	CDU	„Linksextremismus	 in	Baden-Württemberg“,	Landtagsdruck-
sache	16/2642,	zu	dem	Antrag	der	Fraktion	der	AfD	„Gewerkschaften	und	Antifa	
Hand	in	Hand?“,	Landtagdrucksache	16/8052,	zu	dem	Antrag	der	Abg.	Dr.	Chris-
tina	 Baum	 u.	 a.	 AfD	 „Ignorieren	 die	 Landesregierung	 und	 das	 Landesamt	 für	
Verfassungsschutz	öffentlich	zugängliche	Informationen	zur	direkten	Zusammen-
arbeit	zwischen	Gewerkschaften	und	der	Antifa?“,	Landtagsdrucksache	16/8375	
und	zu	dem	Antrag	der	Abg.	Dr.	Christina	Baum	u.	a.	AfD	und	des	Abg.	Dr.	Merz	
fraktionslos	„Ignorieren	die	Landesregierung	und	das	Landesamt	für	Verfassungs-
schutz	öffentliche	Bekenntnisse	und	Sympathiebekundungen	der	Gewerkschaften	
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zur	Antifa?“,	Landtagsdrucksache	16/8790,	hingewiesen.	Darüber	hinaus	 liegen	
den	Sicherheitsbehörden	keine	Erkenntnisse	im	Sinne	der	Fragestellung	vor.

8.		welche	Straftaten	(unter	tabellarischer	Aufstellung	nach	Straftat,	Ort	und	Da-
tum)	von	welchen	Tätern	und	gegen	welche	Personen	oder	Einrichtungen	seit	
dem	1.	Januar	2016	und	bis	heute	in	BadenWürttemberg	in	dem	„Aktionsfeld“	
bzw.	Tatkontext	„Antifaschismus“	verübt	und	behördlich	erhoben	wurden;

Zu	8.:

Hinsichtlich	der	statistischen	Erfassung	der	PMK	wird	auf	die	Stellungnahme	zu	
I.	Ziffer	2	verwiesen.	

Im	Sinne	der	Fragestellung	erfolgte	eine	Auswertung	des	KPMD-PMK	mit	dem	
Themenfeld	„Antifaschismus“	für	die	Jahre	2016	bis	2021	sowie	das	1.	Halbjahr	
2022.	Aufgrund	des	erheblichen	Umfangs	der	statistischen	Auswertung	wird	auf	
die tabellarische Darstellung in der Anlage /1	verwiesen.

Dabei	 ist	 zu	 berücksichtigen,	 dass	 eine	 statistische	Auswertung	 nach	 „welchen	
Tätern	und	gegen	welche	Personen	oder	Einrichtungen“	nicht	möglich	 ist.	Dies	
wäre	allenfalls	durch	eine	händische	Einzelfallauswertung	möglich,	die	nicht	mit	
vertretbarem	Aufwand	 geleistet	 werden	 kann.	 Ersatzweise	wird	 die	Motivation	
der	Täterschaft	über	die	dargestellten	Phänomenbereiche	abgebildet.

9.		welche	wirksamen	Maßnahmen	sie	angesichts	der	mit	einiger	Regelmäßigkeit	
stattfindenden	 linksextremistischen	 Angriffe	 auf	 das	 Eigentum	 sogar	 von	 ge-
wählten	Volksvertretern	seit	dem	1.	Januar	2016	und	bis	heute	zur	Bekämpfung	
linksextremistischen	Gedankenguts	 sowie	 zur	 effektiveren	 Strafverfolgung	 bei	
linksextremistischen	Straftaten	ergriffen	hat	bzw.	kurzfristig	zu	ergreifen	plant,	
welche	 über	 die	 vielfach	 von	 ihr	 formulierten,	 bereits	 bekannten	Bekenntnis-
se	 und	 Aufzählungen	 sowie	 die	 tatsächlich	 erfolgten	 Objektdurchsuchungen	
und	Festnahmen	(zuletzt	in	ihren	Antworten	auf	Drucksachen	17/84,	16/8262,	
16/8649,	16/8964,	16/9901	erwähnt)	hinausgehen	und	einen	qualitativen	Fort-
schritt	erwarten	 lassen,	der	eine	wirksame	Abschreckung	der	Täterinnen	und	
Täter	sowie	von	Gewaltdrohungen	und	Vermögensschäden	unbehinderte	Aus-
übung	des	Wahlmandats	sicherstellt;

Zu	9.:

Die	 im	 Kabinettsausschuss	 „Entschlossen	 gegen	 Hass	 und	 Hetze“	 vertretenen	
Ressorts	 erarbeiten	 neben	 den	 vielfältig	 vorhandenen	 Maßnahmen	 im	 Kampf	
gegen	Hass,	Hetze	und	Ausgrenzung	weitere	Vorstellungen	und	Projekte.	Insbe-
sondere	mit	der	organisatorischen	Anbindung	der	Geschäftsstelle	des	Kabinetts-
ausschusses	beim	Landespolizeipräsidium	und	den	damit	einhergehenden	Schnitt-
stellen	zu	den	Ermittlungsbehörden	sowie	dem	Kompetenzzentrum	gegen	Extre-
mismus	in	Baden-Württemberg	(konex)	bekämpft	die	Polizei	gebündelt	und	aktiv	
Extremismus	jedweder	Ausrichtung.

So	wurden	in	diesem	Zusammenhang	bereits	bei	den	Dienststellen	des	polizeili-
chen	 Staatsschutzes	 Kontaktpersonen	 für	 Hasskriminalität	 benannt.	 Außerdem	
wird	das	Thema	Hasskriminalität	verstärkt	in	die	Aus-	und	Fortbildung	der	Poli-
zei	implementiert.	Bei	den	baden-württembergischen	Staatsanwaltschaften	wurden	
zum	1.	Februar	2022	Spezialdezernate	zur	Bearbeitung	von	Delikten	der	Hasskri-
minalität	 eingerichtet.	 Zudem	wurden	 bei	 den	 Generalstaatsanwaltschaften	 und	
Staatsanwaltschaften	 Ansprechpartnerinnen	 und	 -partner	 für	 diesen	 Deliktsbe-
reich benannt. 

Um	den	Schutz	Kandidierender	 insbesondere	 bei	 politischen	Wahlen	 vor	Hass,	
Hetze	und	Übergriffen	zu	optimieren,	wird	derzeit	eine	Anpassung	der	bestehen-
den	Vorschriften	zur	Veröffentlichung	von	Adressangaben	auf	Wahlscheinen	und	
Wahlbekanntmachungen	durch	das	Ministerium	des	 Inneren,	 für	Digitalisierung	
und	Kommunen	geprüft.
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Darüber	hinaus	wurde	bereits	im	Jahr	2019	die	zentrale	Ansprechstelle	für	Amts-	
und	Mandatsträgerinnen	 und	 -träger	 beim	 LKA	 BW	 eingerichtet,	 die	 rund	 um	
die	Uhr	mit	einem	qualifizierten	Beratungsangebot	für	amts-	und	mandatsbezoge-
ne	Gefährdungslagen	bewertend,	beratend	und	vermittelnd	zur	Verfügung	steht.	
Hiermit	 wird	 eine	 landesweit	 einheitliche,	 sachgerechte	 und	 zeitnahe	 Bearbei-
tung	der	Sachverhalte	gewährleistet.	Eine	Beratung	kann	sowohl	grundsätzlich	als	
auch	 anlassbezogen	 erfolgen.	Bereits	 bei	 einer	Erstberatung	 können	 spezifische	
Verhaltens-	 und	 Handlungsempfehlungen	 sowie	 eine	 Gefährdungseinschätzung	
durch	staatsschutzerfahrene	Kriminalbeamtinnen	und	Kriminalbeamte	erfolgen.

Ergänzend	wird	den	Betroffenen	im	Rahmen	des	Erstkontakts	das	Informations-
blatt	 „Sicher	 in	der	Öffentlichkeit	 auftreten“	zur	Verfügung	gestellt.	Soweit	da-
rüber	 hinaus	 Beratungs-/	 bzw.	 Handlungsbedarf	 besteht,	 wird	 dieser	 durch	 das	
örtlich	 zuständige	 regionale	 Polizeipräsidium	 gewährleistet.	 Hierzu	 erfolgt	 eine	
unverzügliche	 Information	 der	 örtlich	 zuständigen	 Kriminalinspektion	 Staats-
schutz,	welche	die	polizeiliche	Sachbearbeitung	–	präventiv	und	strafprozessual	
–	übernimmt.

Wie	in	allen	Phänomenbereichen	der	PMK	setzt	die	Polizei	auch	für	die	Bekämp-
fung	 linksmotivierter	 Kriminalität	 sowie	 die	 Abwehr	 linksextremistischer	 Ge-
fahren	besonders	geschulte	Ermittlerinnen	und	Ermittler	des	Staatsschutzes	 ein.	
Dabei	arbeiten	sowohl	das	LKA	BW	und	die	regionalen	Polizeipräsidien	in	einer	
klaren	Struktur	und	in	enger	Abstimmung	zusammen.

10.		wie	 sie	 die	Wirkung	 (oder	 deren	Fehlen)	 bzw.	 den	Beitrag	 (oder	NichtBei-
trag)	von	gezielt	herabsetzenden	Aussagen	von	Staatsorganen	über	gewählte	
Abgeordnete,	 Mitglieder,	 Wähler	 und	 Freunde	 der	 Partei	 Alternative	 für	
Deutschland	(z.	B.	Innenminister	Strobl	am	9.	März	2022	auf	der	Homepage	
des	Innenministeriums:	„[…]	Die	AfD	sind	Brandstifter,	sie	zündeln	und	rüt-
teln an unseren gesellschaftlichen Grundfesten und Werten. Ich war immer 
überzeugt	[…]	meine	alte	Position:	Die	AfD	ist	eine	Schande	mit	Parteista-
tut.“;	 ferner	Ministerpräsident	Kretschmann	auf	„dpa“	„zeit.de“,	„faz.net“,	
„welt.de“	sowie	weiteren	Medien	am	24.	Mai	2022	mit	der	sinngemäßen	Aus-
sage	 zitiert,	 (auch)	 er	würde	 einen	Gefängnisaufenthalt	 einer	AfDMitglied-
schaft	vorziehen:	„Er	sei	aber	heilfroh,	dass	sich	diese	Frage	nicht	wirklich	
stelle.“)	 auf	 das	 Zustandekommen	 eines	 gesellschaftlichmedialpolitischen	
Klimas	bewertet,	in	welchem	Linksextremisten,	die	sich	„Antifa“	nennen	und	
die	augenscheinlich	keine	Strafverfolgung	ernstlich	fürchten,	gewählte	Abge-
ordnete,	Mitglieder,	mutmaßliche	Wähler	 oder	Freunde	dieser	Partei	 inzwi-
schen regelmäßig in ihrem Eigentum und ihrer Gesundheit physisch angreifen 
und	dabei	(analysiert	man	deren	eigenes	Bekenntnisschreiben)	keinerlei	Skru-
pel	oder	Zweifel	hinsichtlich	der	Verwerflichkeit	ihres	Handelns	zeigen;

Zu	10.:

Die	 Landesregierung	 distanziert	 sich	 seit	 jeher	 eindeutig	 und	 zweifelsfrei	 von	
jeder	 Art	 des	 Extremismus	 sowie	 menschenfeindlicher	 und	 antidemokratischer	
Ideologien.	Sie	setzt	 sich	aktiv	 für	die	Vielfalt	der	Gesellschaft	und	damit	auch	
für	einen	diversen	politischen	Diskurs	im	Rahmen	der	demokratischen	Wertvor-
stellungen	 sowie	 der	 rechtlichen	Normierungen	 ein.	 Auf	 die	 Stellungnahme	 zu	 
I.	Ziffer	5	wird	verwiesen.
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II. die Landesregierung zu ersuchen, 
	 die	Würde	des	Rechtsstaates	wiederherzustellen,

1.		indem	ihre	Mitglieder	–	insbesondere	Innenminister	Strobl	–	sich	jeglicher	Äu-
ßerungen	 aus	 dem	 Amte	 heraus	 enthalten,	 welche	 darauf	 abzielen,	 die	 Mit-
glieder	 der	 legitimen,	 demokratisch	 gewählten	 Opposition	 als	 vermeintlich	
staatsgefährlich	 bzw.	 als	 außerhalb	 des	 zivilisierten	 Wertekonsens	 (Zitate:	
„Brandstifter“,	„Schande	mit	Parteistatut“,	„zündeln	und	rütteln	an	unseren	
gesellschaftlichen Grundfesten und Werten“ etc.) stehend darstellen und diese 
Opposition,	insbesondere	die	Partei	Alternative	für	Deutschland	sowie	weitere	
regierungskritische gesellschaftliche Gruppen dergestalt gesellschaftlich dele-
gitimieren und stigmatisieren zu wollen;

Zu	1.:

Es	wird	auf	die	Stellungnahme	zu	I.	Ziffer	10	verwiesen.

2.		sich	 in	 aller	 Form	 für	 die	 oben	 genannten	 Äußerungen	 ihres	 Innenministers	
öffentlich	zu	entschuldigen;

Zu	2.:

Es	wird	auf	die	Stellungnahme	zu	I.	Ziffer	10	verwiesen.

3.		sich	 in	 ihren	Äußerungen	über	die	Bürger	unseres	Landes	eines	Gesinnungs-
standpunkts	völlig	zu	enthalten	und	stattdessen	zu	der	uneingeschränkten	Herr-
schaft	des	Rechts	zurückzukehren,	die	ihren	Standpunkt	gegenüber	den	Bürgern	
unseres	Landes	ausschließlich	unter	dem	Gesichtspunkt	definiert,	ob	diese	Bür-
ger	die	in	demokratischen	Verfahren	beschlossenen	Gesetze	des	Landes	achten	
oder nicht;

Zu	3.:

Es	wird	auf	die	Stellungnahme	zu	I.	Ziffer	10	verwiesen.

4.		die	pauschale	Diffamierung	Andersdenkender	sowie	eine	Instrumentalisierung	
des	Inlandsgeheimdienstes	zur	Repression	und	Einschüchterung	gesetzestreuer	
Andersdenkender	zu	unterlassen	und	so	auf	ein	Klima	ehrlichen	gesellschaftli-
chen	Dialogs	und	konstruktiver	Lösung	gesellschaftlicher	Krisen	im	Miteinan-
der	aller	Bürger	hinzuwirken;

Zu	4.:

Es	wird	auf	die	Stellungnahme	zu	I.	Ziffer	10	verwiesen.
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5.		sich	öffentlich,	 glaubhaft	 und	unmissverständlich	 von	den	Gewalttaten	 linker	
Extremisten	und	 jedweden	Unternehmungen	gegen	die	demokratische	Verfas-
sung	 unseres	 Landes	 zu	 distanzieren,	 auch	wenn	 die	Opfer	 die	Meinung	 der	
Landesregierung	nicht	teilen,	sodass	künftig	kein	gesellschaftliches	Klima	wei-
terhin	bestehen	kann,	in	welchem	bestimmte	Formen	linkspolitisch	motivierter	
Gewalt	 von	 den	 Täterinnen	 und	 Tätern	 als	 „stillschweigend	 gesellschaftlich	
und	 politisch	 geduldet“	 (im	 Sinne	 eines	 „Kavaliersdelikts“)	 verstanden	wer-
den	 können	 und	 diese	Gewalttäterinnen	 und	 täter	 sich	 nicht	 als	 angebliche	
Verteidigerinnen	und	Verteidiger	akzeptierter	gesellschaftlicher	Werte	gerieren	
können.	Letzteres	scheint	derzeit	der	Fall,	sofern	die	„Antifa“	eben	bevorzugt	
diejenigen	Gruppen	angreift,	die	zuvor	implizit	von	führenden	Staatspersonen	
als	 vermeintlich	„außerhalb	des	Konsens	der	Gesellschaft	 stehend“	 (vgl.	 die	
oben	zitierten	Aussagen	von	Innenminister	Strobl)	öffentlich	als	Feindgruppen	
markiert	worden	sind,	somit	als	mindere	Qualität	von	Bürger	und	Mensch	dar-
gestellt	werden	und	die	mutmaßlich	 zu	 exakt	diesem	Zweck	demonstrativ	mit	
geheimdienstlicher	Beobachtung	überzogen	worden	sind;

Zu	5.:

Es	wird	auf	die	Stellungnahme	zu	I.	Ziffer	10	verwiesen.

6.		generell	sich	auch	gegenüber	den	Mitgliedern	der	parlamentarischen	Opposi-
tion	eines	Tones	zu	befleißigen,	der	den	Einrichtungen	eines	mitteleuropäischen	
Kulturstaates	keine	Schande	macht;

Zu	6.:

Es	wird	auf	die	Stellungnahme	zu	I.	Ziffer	10	verwiesen.

III. die Landesregierung zu ersuchen,
	 	den	„Antifa“Komplex	und	dessen	Hintergrund	überzeugend	aufzuklären	und	

Gewalttäter	abzuschrecken	sowie	die	Ausbreitung	 linksextremistischer	 Ideo-
logie	mit	folgenden	Maßnahmen	einzudämmen:

1.	 	glaubhaft	und	entschlossen	die	Organisationsstruktur	und	die	Finanzquellen	
gewaltbereiter	„Antifa“Strukturen	aufzuklären;

2.	 	insbesondere	 aufzuklären,	 wo	 öffentliche	 (Förder)Mittel	 und	 Zuwendungen	
für	„Antifa“Zwecke	umgeleitet	und	zweckentfremdet	werden;

3.	 	analog	 –	 aufzuklären,	 ob	 Stiftungen,	 Parteien	 oder	 Gewerkschaften	 an	 der	
Finanzierung	von	„Antifa“Aktivitäten	beteiligt	 sind,	die	Straftaten	und	 ins-
besondere	Gewalttaten	vorsehen	und	ausführen;

4.	 	analog	–	aufzuklären,	ob	es	Auftraggeber	 („Hinterfrauen,	Hintermänner“	–	
Privatpersonen	oder	Organisationen)	gibt,	welche	die	Aktivitäten	der	„Antifa“
Straftäter	steuern	und/oder	ihnen	Ziele	zuweisen	und	sie	logistisch	und/oder	
finanziell	unterstützen;

5.	 	die	 Finanzierung	 nachweislich	 gewaltbereiter	 Strukturen,	 aus	 denen	 Straf
taten	und	Straftäter	hervorgehen,	unter	Strafe	zu	stellen	bzw.	bereits	bestehen-
de Bestimmungen entschlossen anzuwenden;
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6.		die	Aussagen	der	Resolution	1566	des	UNSicherheitsrats	vom	8.	Oktober	2004	
(Artikel	3)	als	relevant	zur	Kenntnis	zu	nehmen	und	sich	auf	Bundesebene	und	
auf	 EUEbene	 aktiv	 dafür	 einzusetzen,	 dass	 die	 als	 „Antifa“	 bekannten	 und	
sich	selbst	so	bezeichnenden	Personenverbünde,	die	mit	Gewalteinsatz	gegen	
Personen	und	Sachen	die	Abschaffung	der	demokratischrepräsentativen	Ver-
fassungsbaus	betreiben,	zu	terroristischen	Organisationen	erklärt	werden;

7.		entsprechend	auf	Bundes	und	EUEbene	darauf	hinzuwirken,	dass	die	Finan-
zierung	 von	„Antifa“Aktivitäten	 als	 Terrorfinanzierung	 bewertet	 und	 behan-
delt wird;

Zu	1.	bis	7.:

Zu	den	Ziffern	1	bis	7	wird	aufgrund	des	Sachzusammenhangs	gemeinsam	Stel-
lung	genommen.	

Der	gesetzliche	Auftrag	des	LfV	umfasst	auch,	gegen	die	freiheitliche	demokrati-
sche	Grundordnung	gerichtete,	verfassungsfeindliche	und	sicherheitsgefährdende	
Bestrebungen	 zu	 beobachten	 und	 entsprechende	 Informationen,	 weiterzugeben,	
unter	 anderem	 an	 politische	 Entscheidungsträger.	 Diesem	 Auftrag	 kommt	 das	
LfV	mit	 seiner	 Arbeit	 nach.	 Ein	 besonderer	 Fokus	 liegt	 hierbei	 auf	 der	 Beob-
achtung	gewaltorientierter	extremistischer	Bestrebungen.	Das	beinhaltet	auch	die	
Beobachtung	von	Strukturen	der	gewaltorientierten	linksextremistischen	Szene.

Das	polizeiliche	Aufgabenfeld	erstreckt	sich	primär	auf	die	Abwehr	von	Gefahren	
für	die	öffentliche	Sicherheit	und	Ordnung	sowie	die	Strafverfolgung.	Sofern	ein	
Anfangsverdacht	einer	Straftat	gegeben	ist,	wird	die	Polizei	gemäß	ihrer	gesetz-
lichen	Verpflichtung	zur	Strafverfolgung	tätig.	Dabei	werden	polizeilich	bekannte	
Sachverhalte	auf	strafrechtliche	Relevanz	geprüft.	Ergeben	sich	konkrete	Anhalts-
punkte	für	Gefährdungslagen	für	einzelne	Personen,	Gruppen	oder	Institutionen,	
werden	einzelfallorientiert	erforderliche	Maßnahmen	der	Gefahrenabwehr	durch-
geführt.

Darüber	hinaus	findet	sowohl	ein	anlassbezogener	als	auch	ein	ständiger	Informa-
tionsaustausch	der	Kriminalinspektionen	Staatsschutz	der	regionalen	Polizeipräsi-
dien,	 der	 Landeskriminalämter	 der	 Bundesländer	 sowie	 weiterer	 Sicherheitsbe-
hörden	der	Länder	und	des	Bundes	auch	im	Bereich	der	PMK	–	Links	–	statt.	In	
diesem	Zusammenhang	 ist	 das	Gemeinsame	 Extremismus-	 und	 Terrorismusab-
wehrzentrum	(GETZ)	zu	nennen,	in	dem	die	Sicherheitsbehörden	der	Länder	und	
des	Bundes	ständige	Teilnehmer	sind	und	in	regelmäßigen	Sitzungen	Erkenntnisse	
zu	 Personen,	 Gruppierungen	 und	 Veranstaltungen	 auch	 im	 Bereich	 der	 PMK	 
–	Links	–	unverzüglich	und	umfassend	ausgetauscht	werden	können.

	 8.		in	 Schulen	 und	 anderen	 öffentlichen	 Bildungseinrichtungen	 die	 Prävention	
gegen	jedwede	Art	von	politischem	oder	religiösem	Extremismus	mit	gebote-
ner	Intensität	zu	betreiben	und	dabei	insbesondere	die	Zahl	und	Schwere	der	
Gewalttaten	 zu	berücksichtigen	und	den	Mitteleinsatz	nach	dem	Bild	 zu	be-
messen,	das	die	jeweilige	Art	von	Extremismus	in	der	Polizeilichen	Kriminal-
statistik zeichnet;

10.		in	Schulen	und	öffentlichen	Bildungseinrichtungen	die	Folgen	aufzuzeigen,	die	
anarchistischkommunistische	 Gesellschaftsexperimente	 (im	 weiteren	 Sinne:	
jedwede	Form	doktrinärer	ideologischer	„Weltverbesserung“)	für	die	betrof-
fenen Gemeinwesen zeitigten;

Zu	8.	und	10.:

Zu	den	Ziffern	8	und	10	wird	aufgrund	des	Sachzusammenhangs	gemeinsam	Stel-
lung	genommen.
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Die	Erziehung	von	Kindern	und	Jugendlichen	zu	mündigen	und	demokratischen	
Staatsbürgerinnen	und	Staatsbürgern	leitet	sich	aus	der	Landesverfassung	ab	und	
bildet	den	Kern	der	politischen	Bildungsarbeit	in	der	Schule.	Dazu	gehört	in	allen	
Schularten	die	Präventionsarbeit	gegen	jedwede	Form	von	Extremismus,	die	Sen-
sibilisierung	für	Erscheinungsformen	extremistischer	Gruppierungen	und	Parteien	
sowie	eine	intensive	Auseinandersetzung	mit	antidemokratischen	und	menschen-
feindlichen	Ideologien	in	Geschichte	und	Gegenwart.	Die	Grundlage	dafür	bilden	
das	Schulgesetz	und	die	Bildungspläne.

Die	polizeiliche	Prävention	dient	der	vorbeugenden	Kriminalitätsbekämpfung	so-
wie	der	Vorbeugung	von	Verkehrsunfällen	und	damit	im	weiteren	Sinne	der	Ge-
fahrenabwehr.	 Sie	 leitet	 ihren	 gesetzlichen	Auftrag	 aus	 den	Wertevorstellungen	
der	Verfassung	und	unmittelbar	aus	dem	Polizeigesetz	Baden-Württemberg	ab.	

Die	polizeiliche	Kriminalprävention	hat	keinen	Erziehungsauftrag,	sondern	wird	
an	Schulen	 im	Sinne	der	 „Prävention	auf	dem	Stundenplan“	 (Gewalt-,	Drogen-
prävention	 sowie	 Prävention	 von	 Mediengefahren)	 geleistet.	 Dabei	 erfolgt	 die	
Schwerpunktsetzung	der	Präventionsveranstaltungen	 sowie	 deren	Ausgestaltung	
lage-	und	brennpunktorientiert.	Dies	gilt	auch	für	Präventionsangebote	die	PMK	
betreffend.	Dabei	informiert	die	Polizei	über	die	Grenzen	der	im	Grundgesetz	ver-
ankerten	Freiheitsrechte	zu	strafrechtlich	relevantem	Verhalten.	Es	wird	zu	zivil-
couragiertem	Engagement	 für	die	Gültigkeit	des	Rechtes	und	die	Komponenten	
der	freiheitlich	demokratischen	Grundordnung	ermutigt.

Für	die	Fortsetzung	aktueller	 sowie	 für	die	Ausgestaltung	künftiger	Programme	
der	Extremismusprävention	 ist	die	 Identifizierung	und	gegebenenfalls	auch	wis-
senschaftliche	 Erhebung	 entsprechender	Bedarfe	 in	Bezug	 auf	 gesellschaftliche	
Entwicklungen,	der	sich	verändernden	Lage	im	Bereich	der	politisch	motivierten	
Kriminalität	und	entsprechender	Radikalisierungstendenzen	zentral.	

Darüber	hinaus	wird	auf	die	Stellungnahme	zu	den	Ziffern	5.,	7.,	8.	und	9.	des	
Antrags	des	Abgeordneten	Nico	Weinmann	u.	 a.	FDP/DVP,	 „Angebote	 im	Be-
reich	der	Extremismusprävention	für	Erwachsene“,	Landtagsdrucksache	17/3133,	
verwiesen.

9.		in	Schulen	und	anderen	Bildungseinrichtungen	junge	Menschen	auf	eine	kons-
truktive,	bürgerliche	Perspektive	 in	einer	Leistungsgesellschaft	 im	demokrati-
schen	Rechtsstaat	hin	zu	ermutigen	und	alles	zu	tun,	um	ihnen	eine	bürgerliche,	
gesicherte,	letztendlich	Sinn	stiftende	Existenz	zu	ermöglichen	–	Leistung,	Ziel-
erreichung	und	deren	Anerkennung	wirken	radikaler	Orientierung	entgegen;

Zu	9.:

Die	Landesregierung	sieht	in	demokratischen	Werthaltungen	die	wirksamste	Form	
von	Immunisierung	gegen	Extremismus,	radikale	Orientierungen,	Hass	und	Hetze	
sowie	gruppenbezogene	Menschenfeindlichkeit.	Die	Vermittlung	von	Demokra-
tiebildung	ist	auch	aus	diesem	Grunde	ein	zentraler	Bestandteil	der	Erziehungs-	
und	Bildungsarbeit	 an	den	Schulen	des	Landes.	Dies	beinhaltet	die	Befähigung	
von	 jungen	Menschen,	 im	Rahmen	von	demokratischen	Werten	und	rechtlichen	
Normierungen	 zu	 eigenständigen	 Bewertungen	 und	 einem	 ethisch	 verantwor-
tungsvollen	Handeln	zu	gelangen.



22

Landtag	von	Baden-Württemberg Drucksache	17	/	3183

11.		gewaltbereite	Subkulturen	aufzubrechen,	aktiv	Aussteigerprogramme	für	jun-
ge	Linksextremisten	aufzulegen	und	ihnen	Perspektiven	für	eine	konstruktive	
Reintegration	in	einen	konstruktiven	gesellschaftlichen	Zusammenhang	anzu-
bieten.

Zu	11.:

Bereits	 seit	 2018	 bietet	 das	 beim	 LKA	 BW	 angesiedelte	 Kompetenzzentrum	
gegen	Extremismus	 in	Baden-Württemberg	 (konex)	Ausstiegsberatungen	 in	den	
Bereichen	Rechtsextremismus	und	islamistischem	Extremismus	mit	eigenem	Per-
sonal	an.	Das	Beratungsangebot	wurde	im	Jahr	2020	auf	die	Bereiche	Links-	und	
Auslandsbezogenen	Extremismus	erweitert.	

Die	Ausstiegsberatung	 für	 radikalisierte	Personen	und	deren	unmittelbares	Um-
feld	erfolgt	durch	ein	interdisziplinäres	Team,	das	phänomenübergreifend	einge-
setzt	wird.	Die	Beraterinnen	und	Berater	des	konex	verfügen	u.	a.	über	sozialwis-
senschaftliche,	politikwissenschaftliche,	pädagogische,	psychologische,	polizeili-
che,	islam-/	und	religionswissenschaftliche	Kompetenzen.

In	Vertretung

Klenk
Staatssekretär
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